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A.. Der Ginfluß der Konkurseröffnung auf die Erfüllung
der Rechtsgeſchäfte im allgemeinen.

 

a. Die in Betracht kommenden Rechtsgeſchäfte.

Keine Prozeßgeſeßgebung hat soviel Gelegenheit und Ver-
anlaſſung über das materielle Recht Beſtimmnngen zu treffen,
als gerade die Koukursgeſeßgebung. Allerdings sind scheinbar
die Zwecke des Konkursverfahrens, Herbeiſchaffung und Ver- -
wertung des Vermögens eines zahlungsunfähigen Schuldners
und Verteilung des Erlöses unter die Gläubiger nach Rang
und Betrag ihrer Forderungen, leicht zu erreichen. Doch würden
sich, falls eine Konkursgesetßgebung sich mit Borſchriften über
den Gang des Verfahrens und über die Organe, welche die
Massekonstitution, Verwaltung, Verwertung und Verteilung aus-
zuüben haben, begnügen würde, eine Menge aus dem materiellen
Rechte nicht auszufüllende Lücken zeigen. Jn der That hat auch
die deutſche Konkursordnung vom 10. Februar 1877 nicht nur
das Konkursverfahren geregelt, ſondern auch ausführliche materiell-
rechtliche Bestimmungen, insbesondere über den Einfluß der
Konkurseröffnung auf die Rechtsverhältniſse des Gemeinſchuldners
und der Gläubiger getroffen, und dieſe Bestimmungen unter
dem Namen ,Konkursrecht" den Vorsſchriſten über das „Konkurs-
verfahren" vorausgeſstellt.

Sowohl hinſichtlich der Aktiva als auch hinsichtlich der .
Passiva des dem Gemeinschuldner gehörigen Vermögens wird es
sich in den weitaus meisten Fällen um die Erfüllung von
Rechtsgeschäften handeln, welche der Gemeinſchuldner vor der
Konkurseröffnung abgesſchloſſen hat. Regelmäßig werden in
solchen Fällen die allgemeinen Beſtimmungen der g§ 1 bis 14
der Konkursordnung genügen. Ist der Gemeinſchuldner aus
einem Rechtsgeſchäſt forderungsberechtigt geworden, so gehört



§

die Forderung als Bestandteil des dem Gemeinſchuldner gehörigen
Vermögens zu der Konkursmasse (§ 1 cit.), und der Konkurs-

verwalter wird dieſelbe auf Grund des ihm zuſtehenden Ber-
waltungs- und Verfügungsrechtes (vergl. § 5 der K.-O.) durch

Einziehung zu verwerten haben. Hat andererſeits der Gemein-

schuldner durch ein Rechtsgeſchäft Verpflichtungen übernommen,
sſo wird der Gläubiger ſich als Konknrsgläubiger an dem
Konkursverfahren beteiligen und bei der Verteilung der Konkurs-
masse eine verhältnismäßige Befriedigung erlangen (vergl. §§ 2,
10, 126, 137 fg. der K.-O.). Doch kommen Fälle vor, in
denen jene allgemeinen Bestimmungen nicht ausreichen werden
und welche daher auch in der Konkursordnung einer besonderen
gesetzlichen Regelung unterworfen worden sind.

Es soll die Aufgabe dieſer Abhandlung sein, den Einfluß
der Konkurseröffnung auf die Erfüllung der Rechtsgeſchäfte des
Gemeinſchuldners einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen.
Bevor wir jedoch zu dem Thema übergehen, wird es ſich ver-
notwendigen, gleich vorweg den Kreis der Rechtsgeschäfte fest-
zustellen, welche überall bei unserer Untersuchung inBetracht

© kommen können. Nur bei solchen Rechtsgeschäften wird man
von Erfüllung reden können, aus denen Rechte und Pflichten
zwischen zwei oder mehreren Personen entspringen. Dabei ergiebt
ſich zunächſt von selbſt, daß nur die auf die Entſtehung oder
die Veränderung, nicht aber die auf den Untergang von Rechten
gerichteten Privatwillenserklärungen hierher zu zählen sind. Die
dinglichen Rechtsgeschäfte sind darauf gerichtet, Rechtsverhältnisse

zwiſchen Personen und Sachen zu erzeugen. Durch das ding-
liche Vechtsgeſchäft wird die Sache unmittelbar ergriffen. Wenn

ts 11-213; VL'tBME
dinglich Berechtigte, falls dies doch geschieht, gewiſſe Ansprüche
erwirbt (z. B. kann die actio negatoria auf Schadensersatz
gerichtet ſein), so iſt der Grund dieser Ansprüche immerhin nicht
das das dingliche Recht begründet habende Rechtsgeſchäst,
sondern das dingliche Recht selbſt, gleichgültig, ob daſſelbe
einem Rechtsgeſchäft oder anderen juristischen Thatſachen seine
Entstehung verdankt. Man wird also von der Erfüllung eines
dinglichen Rechtsgeſchäftes nicht wohl reden können. Es ſind
sonach nur die perſönlichen Rechtsgeschäfte zu berücksichtigen.
Wie sich aus den §§ 1 und 2 der Konkursordnung ergiebt,
bezieht ſich aber das Konkursverfahren lediglich auf die Regelung
der vermögensrechtlichen Beziehungen des Gemeinſchuldners und
der Konkursgläubiger. Es bleiben also solche Rechtsgeschäfte,



9

welche familienrechtliche Beziehungen des Gemeinſchuldners zu
dritten Personen, z. B. das Verhältnis deſſelben zu seiner
Ehefrau oder zu seinen Kindern regeln, ausgeſchloſsen.

Hinsichtlich der übrigbleibenden obligatoriſchen Rechts-
geschäfte kommt zunächst die Einteilung in einseitige und zwei-
seitige in Betracht. Zu den einseitigen Rechtsgeſchäfsten gehören
namentlich die letztwilligen Verfügungen, im übrigen habendie-

_ ſelben in dem heutigen Rechte faſt gar keine Bedeutung mehr.
Die letztwilligen Verfügungen werden erſt nach dem Tode des
Konstituenten erfüllt. Ueber einen Nachlaß, deſſen Ueberſchuldung
vorausgesetzt, vergl. § 303 der Konkursordnung, kann ein
Konkursverfahren nur eröffnet werden, wenn ein Erbe nicht
vorhanden ist, oder der vorhandene Erbe nicht angetreten hat,
oder nur als Benefizialerbe haftet,

vergl. Motive S. 223.

Was nun zunächſt die Erbeseinseßungen anlangt, ſo kann von
einer Erfüllung derſelben in den ersten beiden der genannten
Fälle überall keine Rede sein, während dieselben in dem dritten
Falle durch den Antritt der Erbſchaft auf Grund des etwa
vorhandenen Testamentes bereits erledigt sinn. Die Ver-
mächtniſſe und Schenkungen von Todeswegen dagegen kommen
nach gemeinem Recht erſt zum Zuge, wennalle ſonſtigen Erb-
ſchaftsſchulden berichtigt worden ſind,

RotePWinefcdaa. D. ByeJ § Eſ6Note4, ! ts
zhechur iſt bezüglich dieser, soweit sie eine Freigebigkeit
enthalten,

vergl. Dernburg a. a. O. § 98 ff. 1 gegen Wind-
sc< eid a. a. O. § 623 Note 5,

die Vorſchrift des § 54 HZff. 4 der K.-O., nach welcher For-
derungen aus einer Freigebigkeit des Gemeinſchuldners unter
Lebenden oder von Todeswegen im Konkursverfahren nicht
geltend gemacht werden können, zu berücksichtigen. Sonach ſind
auch die letztwilligen Verfügungen aus unserer Darstellung aus-
zuſcheiden, sodaß im folgenden nur die zweiseitigen Rechts-
geſchäfte, alſo die Verträge, in Betracht zu ziehen sind.

. ; ; q.. ji.

ichREzu%:;56 zure:ttFeritel
man von einseitigen und von zweiseitigen oder wechſelseitigen
oder gegenseitigen Verträgen. Während jene regelmäßig nur
für eine Partei ein Forderungsrecht erzeugen, soll bei diesen
jede der vertragſchließenden Parteien für die Leiſtung, welche
ſie zu fordern berechtigt wird, ihrerseits ein Aequivalent in
einer eigenen Leiſtung zu geben verpflichtet ſein.
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Nach gemeinem bezw. nach Handelsrecht gehören zu den

zweiseitigen Verträgen insbesondere der Kaufvertrag und die

demſelben verwandten Geschäfte, die Einkaufskommiſssion, sofern

der Kommissionär sein Selbsteintrittsrecht ausübt (art. 376 des

Handelsgeſeßbuches, vergl. Oetker a. a. O. S. 22 lg.), der

Tauſchvertrag, der Trödelvertrag, die Sachen- und Dienstmiete,

die Gesellschaft, die mit Gaſtwirten über Unterkunft und Be-

wirtung geschloſſenen Verträge, der Frachtvertrag, endlich Spiel

und Wette, während beispielsweiſe das Darlehn, das Schenkungs-

versprechen, die Bürgſchaftsleiſtung einseitige Berträge sind.

Zweifel entstehen, zu welcher Kategorie die sog. unvollkommen

zweiseitigen Verträge ~ unvollkommen zweiseitig insofern, als

aus ihnen der Regel nach nur für einen Kontrahenten eine

Forderung (actio directa) entſpringt, für den anderen Kontra-

henten dagegen nur möglicherweise eine Gegenforderung (actio

contraria) begründet werden kann, hinsichtlich der Beſtimmungen

der §$§ 15-21 der Konkursordnung zu rechnen ſind. Cine

Ansicht geht dahin, sie den streng zweiseitigen Verträgen voll-

kommengleichzuſtellen,
vergl. Endemanna. a. O. S. 160 Note 3 161 ;

andere Schriftſteller wollen sie als zweiseitige oder als ein-

seitige Verträge behandeln, je nachdem gleich beim Abschluß die
Verpflichtung zu einer Gegenleiſtung übernommen worden ist,

wie dies insbesondere beim mandatumhäufig geſchieht, oder

die Verpflichtung zur Gegenleiſtung erſt nach dem Abſchluſse

des Vertrages, alſo ganz zufällig, entsteht, wie z. B. beim

depositum. Cine dritte Anſicht, welche wohl als die herrſchende
bezeichnet werden darf,

vergl. insbesondere Detker a. a. O. S. 23, Peterſen-
Kleinfeller a. a. O. S. 60, ;

geht endlich dahin, die genannten Verträge den einseitigen
völlig gleichzuachten. Mit Recht beruft man ſich für dieſe

Ansicht auf den heutigen regelmäßigen Sprachgebrauch, nach

welchem unter zweiseitigen Verträgen nur die ſtreng zwei-

ſtégtt mit actio directa beider Kontrahenten verstanden

werden,
vergl. Windsch ei d a. a. O. Bd. 2, § 320, Note 1,

von welchem abzugehen für den Gesetzgeber kein Anlaß vorlag,

auch bieten die Motive für eine gegenteilige Auffassung durchaus

keinen Anhalt, und ist endlich zu beachten, daß die in den

sg 16.19 der Konktursordnung hervorgehobenen Unterarten

der „zweiseitigen Verträge" (§ 15 das.), wie Kauf, Lieferungs-

geschäft, Pacht, Sachen- und Dienstmiete, sämmtlich streng
zweiseitige Verträge sind. Jun Beihalt dieser Gründe werden
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wir für die folgende Darstellung die unvollkommen zweiseitigen
Verträge unter die Kategorie der einseitigen Verträge stellen,

_ deren Rechtsſätzen ſie demnach zu unterwerfen ſind.

b. Der getErut tr die Stelle des Gemein-
uldners.

Die hauptsächliche Wirkung der Konkurseröffnung auf die
Erfüllung eines Rechtsgeſchäftes des Gemeinſchuldners besteht
darin, daß der letztere (vergl. § 65 der K.-O.) mit der Eröffnung
des Verfahrens die Befugnis verliert, sein zur Konkursmasse
gehöriges Vermögen zu verwalten und über dasselbe zu ver-
ſsügen, alſo nach der Konkurseröffnung nicht mehr in der Lage
iſt, 7- von dem Fall, wo er konkursſreies Vermögen hat, ab-
gesehen – das Rechtsgeſchäft, ſoweit es ihn verpflichtet, zu
erfüllen, uder soweit es ihn berechtigt, aus demſelben von der
anderen Partei die Erfüllung zu verlangen. Nach Abs. 2 des
zitierten § 5 wird das Verwaltungs- und Verfügungsrecht durch
den Konkursverwalter ausgeübt. Ueber die Stellung des letzteren
zu dem Gemeinſchuldner einerseits und zu den Gläubigern
andrerseits iſt von jeher viel Streit gewesen; auch heute herrſcht
über dieſe Frage in der Theorie und der Praxis noch Uneinig-
keit. Es wird daher geboten sein, in Kürze die verschiedenen
Ansichten anzuführen und zu denselben Stellung zu nehmen.

Zunächst ist feſtzuhalten, daß der Gemeinschuldner auch
nach der Konkurseröffnung Eigentümer des zur Konkursmasse
gehörigen Vermögens bleibt.

Es v:r§ Entſhtidungen des Reichsgerichts Bd. 1 S. 389,

Dies ergiebt sich ſchon unzweifelhaft aus der Faſſung des
§ 5 der K.-O.: „Mit der Eröffnung des Verfahrens verliert
der Gemeinſchuldner die Befugnis, sein zur Konkursmasse ge-
höriges Vermögen zu verwalten und über dasselbe zu verfügen."
Es sind ſonach die in dem gemeinrechtlichen Konkursprozeſse
früher herrſchend gewesenen Ansichten von einer mit der Er-
heir h tutsveÄhre btcelenbi: tgrtzeltn:
er Gläubigerſcha a möge em uldners, be-

nercru [eetSvtssts zjhuas als
vollſtändig abgethan zu betrachten. Sehr verbreitet war ferner
im gemeinen Rechte die Ansicht, daß die Gläubiger durch die
Konkurseröffnung ein Pfandrecht an dem Vermögen des Gemein-
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ſchuldners erwarben. Doch auch für dieſe Ansicht, welche neuer-

hints ievequ.n. zur Geschichte und Dogmatik des deutschen Kon-
kursrechts S. s1 flg.

auf Grund der geschichtlichen Entwickelung des deutschen Konkurs-

rechts vertreten wird, findet ſich meines Ermesſſens in der Kon-
kursorduung tetn Anhalt; Zr hit izqa

otive zum 2. En c. J :

ſprechen sich gegen ‘die Gqttant mes Pfandrechts aus. Aus
den dort gemachten Ausführungen geht zur Genüge die Unrichtig-
keit der Pfandrechtstheorie im Sinne der Konkursordnung her-

vor, zumal da sich, wie bereits bemerkt, in dem Gesetze ſelbſt

kein Ausdruck findet, der mit dem in den Motiven bezengten
Willen des Gesetzgebers in Widerſpruch stände. Ueberhaupt lag
es nicht in der Absicht der geſetzgebenden Faktoren, privatrecht-
liche Beziehungen der Gläubiger zu der Kounkursmasse mit der
Konkurseröffnung eintreten zu laſſen, vielmehr war nur von
einem Rechte der Gläubiger auf gemeinſchaftliche und aus-
ſchließliche Befriedigung aus der Konkursmasse die Rede. Nur
ob der Konkursverwalter als der geſetzliche Vertreter des Gemein-
ſchuldners oder der Gläubiger anzuſehen sei, wollten die Motive
unentſchieden laſſen, indem sie davon ausgingen, daß dieſe Frage
eine rein wisſenschaftliche und ohne praktiſche Bedeutung sei.
Doch werden sich, wie sich weiter unten zeigen wird, aus beiden
Aufsaſſungen verſchiedene Consequenzen ergeben.

Nach der herrſchenden Meinung

c.eh!qK: vuLV
Note 22 flg., S. “tus Wilmosti a."a. O. Note 2 vor
Titel 1 des 1. Buches, S. 30 flg., von Sarwey a. a. O.
Note 4 zu § 5, S. 25, 26, Mandry der eivilrechtliche Inhalt
der Reichsgesehe 8. Aufl. g 10 Note 21, S. 108, 109,
Petersen in der Zeitschrift für deutschen Civilprozeß Band 9
S. 1 bis 68, Endemann a. a. O. § 67 sub IV b, S. 4238,
West derselbe in der Zeitſchr. für d. Civilprozeß Bd. 12

iſt der Konkursverwalter der gesetzliche Vertreter des Gemein-
ſchuldners hinsichtlich des zur Konkursmasse gehörigen Vermögens.

Verschiedene Schriftſteller, namentlich
bisi Canstein in Grünhut's Zeitschrift Band 9 S. 461
18 491, ;

halten an der in der preußiſchen Konkursordnung vom 8. Mai

1855 zum Ausdruck gelangten Ansicht feſt, daß der Konkurs-

verwalter der gesetzliche Vertreter der Gläubiger sei; Canſtein
gelangt zu diesem Reſultat auf Grund der etwas unklaren Kon-
ſtruktion, daß der Konkursverwalter in erster Linie die Konkurs-
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maſſe als Sondervermögen, daneben aber auch die Gläubiger-
ſchaft als Perſonengeſamtheit vertrete. Nach

von Völd erndorff a. a. O., Note h zu § 5,

iſt der Konkursverwalter weder Vertreter der Gläubiger, noch
Vertreter des Gemeinsſchuldners, vielmehr als Vertreter der
Masse als eines ſelbſtändigen, mit der Fähigkeit zum Erwerb
von Rechten und zur Eingehung von VBerbindlichkeiten aus-
gestatteten Vermögensinbegriffes anzuſehen.

Die herrſchende Meinung ist meines Ermessens die richtige, da
sie ſowohl dem Wortlaute der einſchlagenden Geſetzesbeſtimmungen
(vergl. §ÿ 5, Abſ. 2 der K.-O., $ 15 dajelbſt: „der Konkurs-
verwalter kann an Selle des Gemeinſchuldners den Vertrag er-
füllen“ u. s. w.) am meisten entspricht, als auch ihrem Reſultat
nach, namentlich was die Haftung des Gemeinſchuldners für
die Massekoſten und Maſsseſchulden betrifft, zu richtigen Kon-
sequenzen führt, während man beides und namentlich das letztere
von den gegneriſchen Ansichten nicht ſagen kann. Wiees einer-
seits allgemeinen Grundsätzen entspricht, daß alles, was der
Konkursverwalter bei Gelegenheit der Verwaltung der dem Ge-
meinsſchuldner gehörigen Konkursmasse erwirbt, in das Eigentum
des Eigentümers dieſer Masse, alſo des Gemeinſchuldners über-
geht, so liegt es auch in der Billigkeit, daß der letztere für die
Koſten der Verwaltung und die sonstigen Schulden, welche der
Verwalter bei Ausübung des Verwaltungsrechtes machen muß,

uhtu.„&
friedigung seiner Gläubiger und damit eine (wenn auch nur
teilweiſe) Befreiung von seinen Schulden herbeizuführen. Diese
Haftung des Gemeinſchuldners für die Maſsſekoſten und Masse-
ſchulden iſt mit der Ansicht derjenigen, welche den Konkursver-
walter als Vertreter der Gläubiger beziehungsweise der Konkurs-

Euer gU_<rrwt
Wenn ferner für die Vertretung der Gläubiger durch den Ver-

walter geltend gemacht wird, daß der Konkursverwalter haupt-
ſächlich verpflichtet sei, für das Intereſſe der Gläubiger Sorge
zu tragen, er auch in der Ausübung seines Verfügungsrechtes
in maucher Hinsicht an die Beſchlüſſe der Gläubigerverſammlung
oder des Gläubigerausſchuſſes gebunden sei, so sind diese Gründe
mit der herrſchenden Meinung wohl verträglich. Das Interesse
eines redlichen Schuldners stimmt mit dem Jntereſſe der Gläubiger
vollkommen überein; an ſich könnte (vergl. Petersen a. a. O.)
der Gemeinſchulder, wenn ihm Vertrauen geſchenkt werden könnte,
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die Verwertung und Verteilung seines Vermögens ebensogut

durchführen, wie der Konkursverwalter ſelbſt. Doch wird in

der That in den ſeltenſten Fällen ein Cridar dieses Vertrauens

für würdig erachtet werden können, und demgemäß tritt kraft

Gesetzes ein Dritter, nämlich der Konkursverwalter an die Stelle

des Gemeinſchuldners. Daß der Konkursverwalter bei der Aus-
übung seiner Thätigkeit in manchen Fällen der Genehmigung

der Gläubigerversammlung oder des Gläubigerausſchuſſes bedarf,

widerspricht alſo der herrſchenden Auffaſſung nicht, da auch dieſe

vollkommen anerkennt, daß die Thätigkeit des Konkursverwalters
im Jnutereſſe der Gläubiger erfolge.

e. Forderungsrecht des Gemeinſchuldners.

§.3.
Auf Grund des ihm zuſtehenden Verwaltungs- und Ver-

fügungsrechtes iſt der Konkursverwalter legitimiert, die Fordermgs-
rechte, welche der Gemeinschuldner aus von ihm abgeſchloſsenen
Rechtsgeschäften und insbesondere aus zweiseitigen Verträgen,
welche von seiner Seite bereits erfüllt worden sind, z. B. der
Gegner hat von dem Gemeinschuldner gekauft und tradiert er-
halten, iſt aber den Kaufpreis schuldig geblieben, erworben hat,
zur Konkursmasse einzuziehen. Da der Konkursverwalter den

Gemeinschuldner nur hinsichtlich des zur Konkursmasse gehörigen

Vermögens vertritt, iſt Vorausſezung, daß das betreffende

Forderungsrecht als Bestandteil der Konkursmasse anzuſehen ist,

alſo zur Zeit der Konkurseröffnung zum Vermögen des Gemein-
ſchuldners gehört und der Zwangsvollſtreckung nicht entzogen ist
(vergl. § 1 der Konkursordnung verbunden mit § 715 der Zivil-

prozeßordnung). Auch diejenigen Ansprüche, welche den Gemein-
ſchuldner zu Leiſtungen berechtigen, die lediglich an seine Person,

nicht aber an dritte Personen erfolgen können, z. B. die An-
sprüche auf Grund eines mit dem Hausarzte oder dem Haus-
lehrer abgeſchloſsenen Vertrages, gehören zu den Bestandteilen
des ſchuldneriſchen Vermögens, ſie find aber von der Geltend-
machung durch den Konkursverwalter im allgemeinen aus dem
Grunde ausgeſchloſſen, weil eine Verwertung solcher Ansprüche

für die Konkursmasse undenkbar iſt. Doch ist diese Regel keine
ausnahmsloſe; eine weitgehende Ausnahme enthält namentlich
der § 19 der Konkursordnung; wir werden daher weiter unten
auf dieſe Frage zurückkommen müssen.
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d. Berpflichtung des Gemeinſchuldners zu einer Geldleiſtung
oder zuder Herausgabe einer Sache.

Wennumgekehrt der Gegner, nicht aber der Gemeinschuldner

vor der Konkurseröffnung erfüllt hatte, ſo iſt, wie wir oben

gesehen haben, nach der Konkurseröffnung der Gemeinschuldner

selbst nicht mehr in der Lage, ſeine Verpflichtung zu erfüllen,

vorausgesetzt natürlich, daß die Erfüllung durch Leiſtung von
zur Konkursmasse gehörigen Gegenständen erfolgen müßte. Aber
auch der Konkursverwalter iſt regelmäßig nicht in der Lage,
dem Anſpruche des Gegners auf Erfüllung stattzugeben. Da
die Konkursmasse zur gemeinſchaftlichen Befriedigung der Konkurs-
gläubiger dienen soll und in den meisten Fällen zur vollständigen
Deckung der Konkursforderungen nicht ausreicht, iſt der Konkurs-
verwalter verpflichtet, die geſamte Masse zu verwerten, d. h. in
bares Geld umzusetzen, und demnächst eine Verteilung des Er-
löſes unter die Gläubiger nach dem Verhältnisse der Höhe ihrer
Forderungen vorzunehmen. Alſo nur Geld gelangt unter die
Gläubiger zur Verteilung, gleichgültig ob die Forderungen der-
selben auf einen Geldbetrag gerichtet waren oder nicht. Von
diesem Gesichtspunkte aus kommt man zu dem Reſultat, daß die
regelmäßige Wirkung der Konkurseröffnung auf die Erfüllung
von Rechtsgeschäften, aus welchen gegen den Gemeinschuldner
Forderungsrechte erwachſen ſind, – abgeſehen von dem Fall
des Vorhandenseins etwaigen konkursfreien Vermögens, aus
welchem der Gemeinschuldner zu erfüllen in der Lage iſt, + in
der Nichterfüllung besteht.

Nach gemeinem Recht
vergl. Windscheid Pandekten § 321 ff. 2

hat derjenige, welcher erfüllt hat, das Recht, Erfüllung von der
Gegenseite zu verlangen; bleibt die Erfüllung aus, steht ihm
ein Rückforderungsrecht betreffs der von ihm gemachten Leistung
nicht zu. Auch bei den Jnnominat-Realkontrakten und den
sonstigen gegenseitigen Verträgen, welche nach römischem Recht
von der Form nicht entbunden waren, ist heutzutage sowohl das
Recht, jederzeit die gemachte Leistung zurückzufordern (jus
poenitentiae), als auch die Rückforderung bei Nichterfüllunug
seitens des Gegners (condietio ob causam datorum)prinzipiell
ausgeschlossen. Hat alſo z. B. der Gemeinschuldner vor der
Konkurseröffnung gekauſt und tradiert erhalten, oder iſt auf
Grund eines Tauſchvertrages an ihn geleiſtet worden, iſt er
aber in beiden Fällen die Gegenleiſtung schuldig geblieben, so
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kann der Gegner auf Grund der mit der Konkurseröffnung ein-
tretenden Nichterfüllung seines Forderungsrechtes nicht die
gekauften oder tauſchweiſe hingegebenen Gegetiſtände zurückfordern.
Diese Auffaſſung des gemeinen Rechts deckt ſich volllommen mit
der Vorschrift des § 21 der Konkursorduung: „Wenn infolge
der Eröffnung des Konkursverfahrens die Nichterfüllung einer
Verbindlichkeit oder die Aufhebung eines Rechtsverhältniſses des
Gemeinſchuldners eintritt, so iſt der andere Teil nicht berechtigt,
die Rückgabe seiner in das Eigentum des Gemeinsſchulduers
übergegangenen Leiſtung aus der Konkursmasse zu verlangen.“
Doch geht die Vorſchrift des § 21 noch weiter. Es giebt Fälle,
in denen auf Grund des Vertrages einer Partei das Recht
zuſteht, bei Nichterfüllung seitens der andern Partei von dem
Vertrage zurückzutreten und die bereits gemachte Leiſtung zurück-
zufordern. Nach gemeinem Rechte hat die einem Kaufvertrage
hinzugefügte Nebenberedung, daß bei Nichterfüllung eines
Kontrahenten dem Gegner der Rücktritt gestattet ſein solle (lex
commissoria), die Wirkung einer dem Vertrage hinzugefügten
auflösenden Bedingung. Durch den Rücktritt hört die von dem
Vertrage erzeugte rechtliche Wirkung für die Zukunft wieder auf,
ſodaß die Kaufsache ohne weiteres wieder in das Eigenthum
des Verkäufers zurückfällt, und der letztere mittelſt der rei
vindicatio die Zurückgabe von dem Käufer verlangen kann.
Tritt aber die Nichterfüllung in Folge der Konkurseröffnung
ein, wird das in Folge der lex commissoria an ſich begründete
Rückforderungsrecht durch den § 21 der Konkursordnung aus-
geſchloſſen und zwar aus dem Grunde, weil bereits das Eigen-
tum der gekauften Sache auf den Käufer übergegangen war.
Ebenſo

Fitting a. a. O. § 6 Note 38, S. 52.

Anderer Ansicht
v. Völderndorff a. a. O. Note 65 zu § 1, S. 75.

Iſt dagegen der Gemeinschuldner nicht Eigentümer geworden,
es iſt z. B. das Eigentum der von ihm gekauften Sache nicht
auf ihn übergegangen, weil ihm der Kaufpreis nicht kreditiert
war, oder auf Grund eines pactum reservati dominii, oder
er iſt zwar Eigentümer geworden, hat aber das Eigentum vor
der Konkurseröffnung infolge des Eintrittes einer Reſolutiv-
bedingung wieder verloren, so steht dem Gegner das Recht auf
Rückgabe der verkauften Sache zu, vergl. § 35 der Konkurs-
urdnung: „Die Ansprüche auf Aussonderung eines dem Ge-
meinſchuldner nicht gehörigen Gegenstandes aus der
Konkursmaſſe auf Grund eines dinglichen oder persönlichen
Rechts bestimmen ſich nach den außerhalb des Konkursverfahrens
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geltenden Gesetzen.“ Eine Ausnahme von der Bestimmung des
§ 21 der Konkursordnung statuiert der § 36 daſelbſt für den
sogenannten Diſtanzkauf. Die Gesetzgebung

vergl. Brachmanna. a. O. S. 19 §

iſt von jeher in Erwägung, daß der geschäftliche Verkehr es
nicht zuläßt, ſich vor Abſendung der Ware bezahlen zu lassen,

und der Verkäufer, wenn auch nicht auf Kredit gekauft iſt, mit

seiner Leiſtung vorangehen. und auf die Zahlung des Kaufpreises

ſo lange warten muß, bis der Käufer die Ware empfangen hat,
dem Verkäufer dann besonders günſtig gewesen, wenn das

Kaufobjekt bei der Eröffnung des Konkursverfahrens entweder
überhaupt noch nicht oder doch nur ganz kurze Zeit nach dem

Ausbruch des Konkurſes in den Besitz des Gemeinſchuldners
übergegangen war und letzterer den Kaufpreis noch nicht be-

richtigt hatte. Nach § 36, welcher sich für die erstere der beiden
bezeichneten Auffaſſungen entscheidet, kann der Verkäufer oder

Eiukaufskommisſsionär Waren, welche von einem andern Orte

an den Gemeinſchuldner abgeſendet und von dem Gemeinschuldner

uoch nicht vollſtändig bezahlt sind, zurückfordern, sofern nicht

dieſelben schon vor der Konkurseröffnung an dem Orte der
Ablieferung angekommen und in den Gewahrſam des Gemein-

schuldners oder einer andern Perſon für ihn gelangt ſind. Da

die Vorschrift nur auf Waren Anwendung finden ſoll, liegt es

nahe, derselben nur die unter das Handelsrecht fallenden Kauf-

geschäfte zu ſubſummieren, doch liegt für eine ſolche Einschränkung
ein Grund nicht vor,

vergl. Oetker Verfolgungsrecht S. 11,

sodaß der § 36 auch für den unter Nichtkaufleuten abgeſchloſsenen

oder ſonſt nicht nach Handelsrecht zu beurteilenden Kauf an-

wendlich iſt. Für den CEigentumsübergang der gekauften Ware

auf den Käufer ist, abgesehen von der Bestimmung des art. 306

des Handelsgeſeßbuches, das bürgerliche Recht entscheidend.

Nach gemeinem Recht wird der Käufer nicht schon mit dem

Abschluß des Vertrages oder mit der Absendung der Kauſsache,
sondern erſt dann, wenn der Besitzübergang auf ihn stattgefunden

hat, in der Regel alſo erſt, nachdem die Kaufsache an dem

Orte der Ablieferung angekommen und in den Gewahrsam des

Käufers gelangt ist,

uLUMz. !Gf >. 18 Rehe? the
~ Zahlung oder Kreditierung des Kaufpreises vorausgeſetzt ~

Eigentümer der gekauften Sache. Jnſoweit deckt sich die Be-

stimmung des § 36 der Konkursordnung mit den Vorschriften

des gemeinen Rechts vollkommen. Doch denjenigen Beſtimmungen
: 2



18

des gemeinen Rechts gegenüber, nach welchen ohne Ankunft der
Ware an dem Orte der Ablieserung und ohne Erlangung des

Gewahrſams durch den Käufer der Besitzübergang als vollendet

angesehen wird (der Beſit und damit das Eigentum geht durch
constitutum possessorium oder durch Tradition an einen

Stellvertreter des Gemeinſchuldners auf den letzteren über),

statuiert die Vorsſchriſst des § 36 eine Ausnahme.
Also die Regel des § 21, Say 1 der Konkursordnung,

verbunden mit § 35 daſelbſt, geht dahin, daß der Mitkontrahent

des Gemeinſchuldners auf Grund der infolge der Konkurs-

eröffnung eintretenden Nichterfüllung des ihm gegen den Ge-
meinſchuldner zuſtehenden Forderungsrechtes nur dann berechtigt
iſt, die Aussonderung der von ihm gemachten Leistung (richtiger
des von ihm geleisteten Gegenstandes) aus der Konkursmasse zu
verlangen, wenn der Leiſtungsgegenſtand zur Zeit der Konkurs-
eröffnung noch nicht in das Eigentum des Gemeinſchuldners
übergegangen war. Andernfalls kann er nach Satz 2 des g 21

„eine Forderung wegen der Nichterfüllung oder der Aufhebung

nur als Konkursgläubiger geltend machen, ſoweit ihm nicht ein
Anspruch auf abgeſonderte Befriedigung zuſteht."

Die Motive S. 93 bemerken hinsichtlich der einseitigen
Verträge, welchen betresfs des Konkursverfahrens die von einer

Seite vollständig erfüllten Verträge gleichzuachten sind, über die

Natur des dem Mitkontraheunten des Gemeinsſchuldners wegen
der Nichterfüllung uder der Aufhebung des Rechtsverhältnisses
zustehenden Anspruches könne nicht füglich gezweifelt werden,
hier liege recht eigentlich der Fall einer Konkursforderung vor.
Eine Klage auf Erfüllung eines Vertrages oder auf Fortſeyung
eines Obligationsverhältniſſes kann im Konkurse niemand
geltend machen; dem Gläubiger steht nur eine Forderung wegen
der Nichterfüllung des Vertrages oder wegen der Aufhebung
des Rechtsverhältniſses zu. Hatte alſo der Gemeinschuldner eine
Sache verkauft und den Kaufpreis erhalten, während die Ueber-
gabe der Sache zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht erfolgt
war, so kann der Käufer weder den gezahlten Kaufpreis zurück-
fordern, noch die Herausgabe des Kaufobjektes vom Konkurs-
verwalter verlangen, sondern nur eine ~ auf Schadensersatz
gerichtete + Forderung wegen der Nichterfüllung als Konkurs-
forderung geltend machen. Ebenſo kann der Mitkontrahent,
welchem sich der Gemeiuſchuldner zur Uebertragung einer
Forderung verpflichtet hatte,

vergl. Motive S. 65, ;

~ falls die Uebertragung zur Zeit der Konkurseröffnung noch
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nicht vollzogen war, nicht mehr die Vollziehung derselben,
sondern nur Entschädigung wegen Nichterfüllung fordern, auch
wenn er die Valuta der Ceſsion ſchon gezahlt hatte. Jn beiden
Fällen macht aber der Mitkontrahent die ihm auch abgesehen
von der Konkurseröffnung zuſtehende Forderung, welche ſsich
allerdings – wie alle Forderungen in ihrem letzten Ende ~
in eine Intereſſesorderung verwandelt hat (in erſterem Fall also
die actio emti), als Konkursforderung geltend, ebenſo wie auch
derjenige, welcher an den Gemeinſchuldner verkauft hatte, nur
ſeine actio venditi anmeldet, und es erſcheint hiernach völlig

sm Völverndorff a. a. O. Note 9 zu § 21
ein neues – in Folge der Konkurseröffnung erſt entſtandenes –
Forderungsrecht zu konstruieren ſucht. Es kommt auf daſſelbe
hinaus, ob der Darlehnsgläubiger seine Darlehnsforderung,
was Völderndorff leugnet, oder ob er nur den erlittenen
„Verluſt", das „Manko" als Konkursforderung anmeldet; ebenso
bezüglich der Forderung des Verkäufers, Käufers, Cessionars
u. s. w. Diese Konstruktion hat ebenſowenig praktiſchen Wert
und giebt zu Mißverständniſsen Veranlassung, wie diejenige des
sog. Konkursanſpruches, als welchen die

S tative S. 14 Fflg., S. 102 flg.,.vergl. Schultze a: a. D.

die infolge fe fL[getretzüei Zahlungsunfähigkeit begründete ge-
rechte Erwartung der derzeit vorhandenen Gläubiger, aus dem
zur Zeit vorhandenen Vermögen des Schuldners ausschließliche
und gemeinſchaftliche Befriedigung nach gesetzlicher Ordnung zu
erlangen, bezeichnen. Durch die Konkurseröffnung bezw. durch
die eintretende Zahlungsunfähigkeit entsteht kein neuer privat-
rechtlicher Anſpruch, vielmehr wird das demeinzelnen Gläubiger

ztt::we guveruatzechtutetee Prye tteſ:
Zahlungsunfähigkeit vorhandene Aktivvermögen fest ergreift,
woraus sich, da dieſes von den Ansprüchen aller vorhandenen
Gläubiger gilt, von ſselbſt die wechſelſeitige Beſchränkung der
Befriedigung ergiebt,

vergl. Fitting a. a. O. § 4 Note 7, Endemann a. a.
O. § 14 II, § 19 Note 27.

Der im § 21 der Konkursordnung gebrauchte Aus-
druck „Forderung wegen der Nichterfüllung oder der Auf-
hebung" will also lediglich darauf hindeuten, daß der Mit-
kontrahent seine Forderung auf Erfüllung im Gegensatz zu der
Forderung auf Rückgabe des etwa geleiſteten Gegenſtandes als
Konkursforderung geltend zu machen habe.
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e. Verpflichtung des Gemeinſchuldners zu einer sonstigen Handlung.

Ist der Gemeinschuldner auf Grund eines Rechtsgesſchäftes

zu einer Handlung, welche nicht in einer Geldleiſtung oder in

der Herausgabe einer Sache beſteht, verpflichtet, können die eben

entwickelten Grundsätze nicht Plaß greifen. Mit der Konkurs-

eröffnung verliert der Gemeinschuldner nur die Befugnis, sein

zur Konkursmasse gehöriges Vermögen zu verwalten und über

daſſelbe zu versügen. Auf das Recht des Gemeinſchuldners,

Handlungen vorzunehmen, hat die Konkurseröffnung keinen

Einfluß; Voraussezung iſt jedoch, daß die Handlung oder

Unterlaſſung eine Verwaltung oder Verfügung über das zur

Konkursmasse gehörige Vermögen nicht in ſich ſchließt. Liegt

letzteres vor, iſt der Gemeinſchuldner infolge der Konkurseröffnung

zur Vornahme der Handlung ebensowenig in der Lage als zu

einer Geldieistung oder zu der Herausgabe einer zur Konkurs-

masse gehörigen Sache. Es finden dannalſo die gleichen Grund-

sätze wie ad d Anwendung, vorausgesetzt natürlich, daß das

Recht des Gegners auf die Handlung ein Bermögensansſpruch

iſt und sich in eine Geldforderung umwandelnläßt.
Ist dagegen der Gemeinſchuldner tro der Konkurseröffnung

in der Lage, die Handlung vorzunehmen, so wird hier die in

den §$§ 773-775 der Zivilprozeßordnung gemachte Unter-

scheidung zwiſchen ſolchen Handlungen, „deren Vornahme durch

einen Dritten erfolgen kann" (§ 773 eit.) und ſolchen, „die
durch einen Dritten nicht vorgenommen werden können“ (§ 774

cit.), sowie Unterlaſſungen (§ 775 eit.) zu machen ſein.

„Es versteht sich von selbſt ~ vergl. Motive S. 25 —,

daß Ansprüche gegen den Gemeinſchuldner auf Leiſtung oder

Unterlassung einer individuellen, von seiner Person untrennbaren
Handlung, welche einen Vermögenswert nicht darstellt oder eine
Schätzung nicht zuläßt, dem Konkursverfahren fremd bleiben

müssen.“ Hat sich alſo z. B. der Gemeinſchuldner vertrags-

mäßig zu ärztlicher Behandlung oder zu Unterrichtserteilung
oder zu der Anfertigung eines ſchriftsſtelleriſchen Werkes ver-

pflichtet, kann der Berechtigte, auch wenn er bereits die Gegen-

leiſtung gemacht hat, in dem Konkursverfahren keine Berück-
sichtigung finden. Die Erfüllung dieſer Verbindlichkeiten hängt

ausſchließlich von dem Willen des Gemeinſchuldners ab. Nach

§ 774 der Zivilprozeßordnung kann der Schuldner nur durch

Geldstrafen oder durch Haft zu der Vornahmenicht vertretbarer
Handlungen angehalten werden; es kann alſo aus der Ver-
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pflichtung des Schuldners zu solchen Handlungen niemals ein
Vermögensanspruch entstehen, sodaß schon aus diesem Grunde
die Teilnahme des Gläubigers an dem Konkursverfahren aus-
geſchloſsen ist, :

Ebenso "sst VieFülletftez:5ù h ErBRLtiduer
zu der Unterlaſſung einer Handlung oder zur Duldung der
Vornahme eiuer ſolchen verpflichtet iſt (= 775 der Z.-P.-O.),
zu entſcheiden.)) Nach § 773 der Zivilprozeßordnung dagegen
iſt der Gläubiger von dem Prozeßgericht erster Instanz zu er-
mächtigen, auf Koſten des Schuldners die Handlung vornehmen
zu laſſen. Nach Abſ. 2. daselbſt kann der Gläubiger zugleich
beantragen, den Schuldner zur Vorausbezahlung der durch die
Vornahme der Handlung etwa entstehenden Kosten zu ver-
urteilen. Hat alſo der Gläubiger mit Ermächtigung des Prozeß-
gerichtes vor der Konkurseröffnung die Handlung durch einen
Dritten vornehmen lassen, wird er zweifellos die dadurch ihm
erwachſenen Koſten – ohne daß eine beſondere Verurteilung in
dieselben stattgesunden hat ~, als Konkursforderung anmelden
können. Ist es dagegen zur Zeit der Konkurseröffnung noch
unentschieden, ob der Gemeinſchuldner die Handlung vornehmen
wird oder nicht, wird meines Ermeſſens der Gläubiger, dem
immerhin nur ein Recht auf eine Handlung, an deren Vor-
nahme die Eröffnung des Konkursverfahrens den Gemein-
schuldner nicht hindert, zuſteht, die ihm durch die Vornahme
durch einen Dritten möglicherweiſe erwachſenden Kosten im
Konkurse nicht liquidieren können. So auch

Sarweya. a. O. § 2 Note 2 sub 4.
Weitergehend

Fitting a. a. O. § 8 Rote 8, Wilmowsti a. a. O.
§ 2 Note 1 sub 2,

welche der Ansicht sind, daß der Gläubiger den ihm von vorn-
herein zuſtehenden bedingten Anspruch auf die Kosten, welche
die Vornahme der Handlung durch den Dritten verursachen
wird, im Konkursverfahren als bedingte Geldforderung geltend
machen kann. Nur soviel wird man zugeben müſſen, daß, wenn
vor der Konkurseröffnung das Prozeßgericht nach § 773 Abs. 1
cit. die Ermächtigung, auf Kosten des Schuldners die porotuu
durch einen Dritten vornehmen zu lassen, erteilt hat, und zugleich
 

1) Fitting a. a. O. § 8 Note 9 schließt die Ansprüche auf eine
nicht vertretbare Handlung oder auf eine Unterlassung im Hinblick auf die
in den §§ 774, 775 d. 3.-P.-O. vorgeschriebene Art der Zwangsvollstreckung
auf Grund des § 56 Zs. 3 der K.-D., wonach Geldstrafen im Konkurs-
verfahren nicht geltend gemacht werden können, von dem letzteren aus.
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nach Abs. 2 daſelbſt die Verurteilung in die Koſten erwirkt ist,

ohne daß die Vornahme der Handlung durch den Dritten bereits

erfolgte, dem Gläubiger eine auf jene Koſten gerichtete bedingte
Konkursforderung zuzubilligen ist.

Jn den sämtlichen von den §$§ 773-775 der Z.-P.-O.
bezielten Fällen wird aber dem Gläubiger ausnahmsweise eine

als Konkursforderung geltend zu machende bedingte Interesse-
forderung dann immer zuſtehen, wenn ersterer nach bürgerlichem

Recht beim Unterbleiben rechtzeitiger Erfüllung anstatt der
wirklichen Erfüllung die Leiſtung des Jntereſſes zu fordern

berechtigt iſt. Beispiele: der Schuldner ist verpflichtet, die

Handlung binnen einer beſtimmten Friſt vorzunehmen, andern-

falls das Intereſſe zu leiſten; der zu einer Unterlassung ver-
pflichtete Schuldner ſoll für jede verbotene Handlung eine gewisse
Geldſumme als Entschädigung (Konventionalstrafe) zahlen,

j FettMttieg ‘zs: ?: s, zu Note 9, Wilmowski



B. Die Vorſchrift des § 15 der Konkursordnung.
 

a. Anwendungsgebiet des § 15.

§ 6.

Nach Absatz 1 des § 15 der Konkursordnung kann, wenn
ein zweiseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Konkurs-
verfahrens von dem Gemeinſchuldner und dem andern Teile
nicht oder nicht vollständig erfüllt ist, der Konkursverwalter an
Stelle des Gemeinſchuldners den Vertrag erfüllen und die Er-
füllung von dem andern Teile verlangen. Nach der Faſſung
des zweiten Entwurfes: „Wenn ein zweiseitiger Vertrag zur Zeit
der Eröffnung des Konkursverfahrens von dem Gemeinſchuldner
nicht oder nicht vollständig erfüllt iſt, so kann u. s. w." konnte
man annehmen, daß der § 15 auch den Fall treffe, wenn der
Vertrag zwar von den Mitkontrahenten des Gemeinſchuldners
vollſtändig und nur von dem Gemeinſchuldner noch nicht oder
noch nicht vollständig erfüllt sei. Erſt in der zweiten Leſung
der Reichstags - Commission

sind die WcECh§st192a Teile" entsprechend der
Auffassung der Motive (S. 67) hinzugefügt: „Von einem
Wahlrecht des Verwalters kann nur die Rede sein, wenn
sich aus dem zweiseitigen Vertrage Recht und Pflicht des
Gemeinſchuldners noch gleichzeitig gegenüberſtehen, wenn alſo

beide Teile noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt haben."

Wenn also der Mitkontrahent des Gemeinsſchuldners vor der
Konkurseröffnung vollständig erfüllt hatte, nicht aber der Gemein-
ſchuldner ſelbſt, findet das oben unter A zu c und d Aus-
geführte Anwendung.

Wannbeiderseits unvollständige Erfüllung vorliegt, richtet
sich nach der Natur der Leiſtung und Gegenleiſtung. Was zu-

nächſt den Kaufvertrag anlangt, so iſt der Verkäufer im all-
gemeinen verpflichtet, dem Käufer das hahere licere an der ver-
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kauften Sache zu gewähren und zwarerfüllt er diese Verpflichtung

dadurch, daß er dem Käufer die Sache mit der Folge übergiebt,

daß lehterer die Sache wie eine eigene haben und genießen kann.
Regelmäßig wird er den Käufer zum Eigentümer der Sache
machen wollen. Bei beweglichen Sachen iſt zum Erwerb des

Eigentumes die Tradition der Sache erforderlich, d. h. es genügt

nicht die Einigung der Parteien dahin, daß der Erwerber jett

Eigentümer sein solle, sondern es muß dieser Eigentumsüber-

tragungsvertrag in die Form der Uebergabe des. Beſites der
Sache eingekleidet werden. Bei unbeweglichen Sachen genügt

nach heutigem Partikularrechte regelmäßig die Tradition zum
Erwerb des Eigentumes nicht, in Mecklenburg kann z. V. an
den zu Stadtrecht liegenden Grundstücken (vergl. Revidirte Stadt-

buchordnung vom 21. December 1857 § 5) das Cigentum nur
durch die Eintragung des neuen Eigentümers in das Stadtbuch
(Verlaſſung) erworben werden; die gemeinurechtlichen Eigentums-
erwerbsarten bilden nur einen Titel für die Eintragung; die

letztere tritt nicht bestätigend oder bekräftigend zu denſelben hin-

zu, vielmehr findet nur durch sie ein Eigentumsübergang ſtatt.
Der Käufer andrerseits iſt verpflichtet den Kaufpreis zu zahlen,
er erfüllt alſo regelmäßig dadurch, daß er an demſelben dem
Verkäufer das Eigentum verſchafft.

Solangealso einerseits bei beweglichen Sachen die Tradition
an den Käufer oder bei unbeweglichen Sachen die Eintragung
des Käufers in das für das betresfende Grundstück beſtehende

Grundbuch nicht stattgefunden hat, andrerseits die Zahlung des
vollen Kaufpreises seitens des Käufers an den Verkäufer nicht
erfolgt ist,!) wird man sagen miiſſen, der Kaufvertrag sei von
beiden Parteien unvollständig erfüllt. .

Gleiche Grundsätze wie für den Kauf gelten auch für den
Tausch, nur mit dem Unterschied, daß bei dem Tauſch nicht der
Umsatz einer Sache gegen Geld, ſondern einer Sache gegen eine
andere stattfindet und die Parteien nicht bloß das habere licere
einander zu gewähren, ſondern immer das Eigentum an den
Tauſchobjecten zu übertragen verpflichtet sind.

 

1) Wenn der Käufer die von ihm zum Zwecke der Bezahlung des
Kaufpreiſes hingegebenen Wechsel nicht einlöst, iſt der Kaufvertrag nicht
als erfüllt anzuſehen. Anders, wenn die Wechſel an Zahlungsſtatt hin-
gegeben wurden. Im Zweifel ist leßteres nicht, vielmehr iſt nur zu ver-
muten, daß sie zahlungshalber gegeben wurden. Vergl. Peterſen-
Kleinfelier a. a. O. S. 61 Rote 2, Endemann a. a. D. S. 161
Note 12, Handelsrecht § 150, II.
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Bei der Werkmiete erfüllt der Vermieter (Arbeiter) seine
Verpflichtung dadurch, daß er das versſprochene Arbeitsresſultat
herſtellt; der Besteller erfüllt seine Verpflichtung durch Zahlung
des Mietgeldes. Soll der Arbeiter aus einer ihm ſelbſt ge-
hörigen Sache das Alrbeitsreſultat herstellen, so liegt überall
nicht Miete, sondern Kauf vor. Die Erfüllung erfolgt dann
alſo nach den für den Kauf geltenden Grundsätzen.

Kauf, Tauſch und Werkmiete ſind alſo regelmäßig auf ein-
malige Leiſtung und. Gegenleiſtung gerichte. Anders dagegen
gestalten sich die aus der Sachen- oder Diensſtmiete entſpringenden
Verpflichtungen. Dieſe Verträge ſind regelmäßig auf ein
dauerndes Rechtsverhältnis gerichte. Der Vermieter einer Sache
iſt verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der letzteren für eine
längere oder kürzere Zeitdauer zu gewähren; ebenso vermietet
der Dienstvermieter ſich der Regel nach nicht zu einer Leiſtung,
sondern zu einer zuſammenhäungenden Reihe von Leistungen.
Der Mieter andrerseits iſt verpflichtet, das Mietgeld, beziehungs-
weiſe den Dienſtlohn zu zahlen ~ sei es bei Beendigung des
Mietsverhältniſses, sei es während der Dauer des Mietsver-
hältniſses in periodiſch wiederkehrenden Leiſtungen. Erst nach
dem Ablauf der Mietszeit wird man voneiner vollſtändigen
Erfüllung der beiderseitigen Verpflichtungen reden können. Jſt
die Dauer der Miete unbestimmt, wird die Beendigung meistens
nach erfolgter Aufkündigung von einer Seite eintreten. So
lange alſo das Mietsverhältnis besteht, liegt regelmäßig, d. h.
sofern nicht z. B. der Mieter den Mietspreis oder den Dienst-
lohn vorausbezahlt hat, beiderſeitige unvollständige Erfüllung
des Vertrages vor. Aus dieſem Geſichtspunkte sind in den
§§ 17 bis 19 der Konkursordnung für die Sachen- und Dienst-
miete beſondere Beſtimmungen getroffen worden, welche weiter
unten in einem beſonderen Abſchnitte erörtert werden Jollen.

Zu den zweiseitigen Verträgen gehört endlich noch die Ge-
sellſchaft; ſie iſt gerichtet auf die Vereinigung von Leistungen
zweier vder mehrerer in gemeinschaftlichem Juteresse,

vergl. Windſcheid Pandekten § 405 im Eingang.

Die Leistung einer jeden der vertragſchließenden Parteien
soll nicht der andern oder den anderen ausſchließlich zu Gute
kommen, sondern es soll durch die Zuſammenwirkung der Leiſtungen
Aller ein Erfolg erzielt werden, welcher Allen zu Gute kommt.
Daraus geht hervor, daß auch dieſer Vertrag ſich hinsichtlich
der Erfüllung von Kauf, Tauſch und Werkmiete wesentlich unter-
ſcheidet. Auch die Geſellſchaſt erzeugt unter den Parteien regel-
mäßig eiu dauerndes Rechtsverhältnis, die Parteien ſind zu
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dauernden Leistungen und Gegenleistungen verpflichtet. Auch

hier geht der Anspruch der Parteien nicht eigentlich auf Erfüllung,

sondern auf Fortsetzung des durch den Vertrag begründeten Ber-

hältniſſes. Es gelten demnach auch für den Fall, daß ein Ge-

sellſchaster in Konkurs gerät, Sonderbeſtimmungen. Die Kon-

kursordnung selbſt hat zwar derartige Beſtimmungen nicht ge-

troffen, wohl aber in § 20 die Bestimmungen der Reichs- und

Landesgeſeße als neben der Beſtimmung des § 16 geltendes

Recht ſanetionirt (vergl. insbesondere die Beſtimmungen des

Handelsgeſetßbuches über die Auflöſung der Handelsgesellſchaften,

der stillen Geſellſchaft infolge der Konkurseröffnung über das

Vermögen eines Geſellſchafters (art. 193 Zs. 3, 170 Abſ. 2,

200, 242 f 3, 261 Zff. 3), ferner die Bestimmungen des

Genoſsenſchastsgeſeßzes vom 4. Juli 1868 über die Anflöſung

der Genossenſchaſten in Folge der Konkurseröffnung über das

Vermögen der Genossenſchaſt (§8 34 Z>. 3); ferner die Be-

stimmungen des gemeinen Rechts über die Beendigung der

societas durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das

Prgröset eines socins (Windch eid a. a. O. Note 15 zu

h. Grund der Vorschrift des § 15.

§: |.

Die Bestimmung findet alſo im wesentlichen nur auf den
Kauf, die dem Kaus verwandten Geschäfte, wie z. B. die Ein-

kaufskommission, sofern der Kommissionär sein Selbsteintrittsrecht

ausübt, den Tauſch und die Werkmiete Anwendung. Hat der

Gemeinschuldner vor der Konkurseröffnung einen unter diese
Kategorien fallenden zweiseitigen Vertrag abgeschlossen, und ist

derselbe zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens weder von ihm

noch von der andern Partei vollständig erfüllt worden, so könnte

man, falls die Bestimmung des § 15 nicht vorhanden wäre,
einerseits das dem Gemeinschuldner auf Grund des Vertrages

zustehende Forderungsrecht als Bestandteil der Aktivmasse auf-

faſſen (§ 1 der K. -O.), sodaß der Konkursverwalter zur Ein-

ziehung der Leiſtung berechtigt erschiene, andrerſeits den Mit-

kontrahenten des Gemeinſchuldners wegen seiner Gegenforderung

unter die Reihe der Konkursgläubiger rechnen (§ 2 der K.-O.)

und ihn gemeinschaftlich mit den übrigen Gläubigern zu einer

verhältnismäßigen Befriedigung gelangen laſſen. Abgesehen da-

von, daß in solcher Behandlung der Sache eine große Unbillig-

keit gegen den Mitkontrahenten des Gemeinſchuldners liegen
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würde, widerſpricht diese Auffaſſung auch vollständig dem Wesen
des zweiseitigen Vertrages. Solange der letztere von beiden
Parteien noch nicht erfüllt iſt, kann nämlich

vergl. Delbrück die Uebernahme fremder Schulden S. 10

15.. D' Bemerkungvor ben2Titelbed 1UuthesSsts§tt
von Forderungen und Schulden überall noch nicht die Rede ſein.
uWir verstehen unter „Forderung" etwas, das unser Vermögen
esfektiv mehrt, alſo das Vermögen eines andern bereits mindert,
obwohl es noch in demſelben thatſächlich ſich befindet, und wir
heißen „Schuld“ dasjenige, was in seiner äußeren Erscheinung
zwar noch in unſerm Vermögen ist, aber seinem Wert nach
unserm Vermögen bereits ab- (dem Gläubiger also zu-) geht."

vergl. v. Völd erndorff a. a. D. S. 215,

Beim Kaufvertrag iſt der Käufer den Kaufpreis erſt dann
schuldig, wenn der Verkäufer die Ware geliefert hat, ebensowenig
bezahlt der Verkäufer eine Schuld, wenn er die Warealbliefert.
Der Depositar iſt nicht der Schuldner des Deponenten, da die
zurückzugebende Sache nicht zu seinem Vermögen gehört; er kann
aber der Schuldner des Deponenten werden, wenn er durch
Verſchuldung sich demselben ſchadensersatzpflichtig macht. So-
wohl beim unerfüllten Kaufvertrag wie beim Depositum ist nur
eine Haftung der Kontrahenten anzunehmen. Mankann ſonach
nie zu einer Trennung der beiderseitigen Rechte und Verbindlich-
keiten beim unerfüllten gegenseitigen Vertrage gelangen, daeiner-
seits der Konkursverwalter nur wirkliche Forderungen des Ge-
meinſchuldners einzuziehen hat, andrerseits die Konkursmasse nur
für wirkliche Schulden des Gemeinschuldners haftet.

Solange also nur Haftungen auf beiden Seiten vorhanden
ſind und nicht durch die von einer Seite erfolgte vollständige.
Erfüllung sich die ſchwebende Haftung ineine einseitige Forderung
und Schuld verwandelt hat, kann von einer Anwendung der
§§ 1 und 2 der Konkursordnung keine Rede ſein.!)

€. Wahlrecht des Verwalters.

§ 8.
Jmgemeinen Konkursrecht iſt die Lehre von der Erfüllung

beiderſeits noch nicht erfüllter zweiſeitiger Verträge nur für den
 

") Beim einseitigen Vertrage kann der Konkursverwalter die volle
Leiſtung ohne Rücksicht auf etwaige Gegenforderungen verlangen, während
die letteren nur als Konkursforderungen geltend zu machen ſind. Vergl.
Peterſen-Kleinfeller a. a. D. S. 61.
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Pacht- und Sachenmietvertrag besonders entwickelt worden, im
Uebrigen bestand die Vorschrift,

vergl. Bayer a. a. O. § 32 hinsichtlich des Kaufvertrages,

daß es dem Maſsſekurator freiſtehe, auf Koſten der Masse zu
erfüllen und die Erfüllung von der Gegenseite zu verlangen oder
die Erfüllung abzulehnen, in welch letterem Falle dem Mit-

kontrahenten, seine Entschädigungsforderung als Konkursforderung
geltend zu machen, unbenommen sei. Die Vorsſchriſten der Kon-

kursordnung stimmen mit dem gemeinen Recht im wesentlichen

überein. Der Konkursverwalter kann an Stelle des Gemein-

ſchuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung von dem
andern Teile verlangen. § 52 Zff. 2 daselbst bezeichnet als
Masseſchulden die Anſprüche aus zweiseitigen Verträgen, deren

Erfüllung zur Konkursmasse verlangt wird oder für die Zeit

nach der Eröffnung des Verfahrens erfolgen muß. Nach § 50

daſelbſt sind die Masseſchulden aus der Konkursmasse vorweg

zu beckheigen: Der § 21 statuiert eine Forderung wegen Nicht-
erfüllung.

Wie bereits oben ausgeführt worden, hat die Konkurs-
eröffnung die Nichterfüllung der von dem Gemeinſchuldner ab-
geschlossenen Verträge zur unmittelbaren Folge. Der § 15
îtatniert von diesem Satze eine Ausnahme, indem er dem Kon-

kursverwalter das Recht beilegt, bei beiderſeits unvollständig er-

füllten Verträgen von dem Mitkontrahenten des Gemeinſchuldners

gegen Gegenleistung die Erfüllung zu verlangen. Der Konkurs-
verwalter wird natürlich, da er nach § 74 der Konkursordnung
verpflichtet iſt, die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters an-
zuwenden, dieses Recht nur dann ausüben, wenner ſich von der
Erfüllung für die Konkursmasse, troydem dieselbe dadurch mit
einer Schuld belaſtet wird, beſondere Vorteile verſpricht; falls
ein Gläubigerausſchuß bestellt iht und es ſich um einen Wert-
gegenstand von mehr als 300 Mek. handelt, hat er nach § 121
. 2 der Konkursorduung die Genehmigung des Gläubiger-
ausschuſſes einzuholen, wenn er die Erfüllung verlangen will;
dem Mitkontrahenten gegenüber braucht der Verwalter jedoch
hen R.vtis: der Erteilung der Genehmigung nicht zu führen
§ 124 daſelbſt).
) Der terlvalict kann aber auch die Erfüllung ab-
lehnen, es bleibt dann bei der Nichterfüllung des Vertrages,
wie sie bereits in Folge der Konkurseröffnung eingetreten ist.
Der Mitkontrahent hat aber das größte Jntereſſe daran, möglichst
bald Gewißheit darüber zu haben, ob die Erfüllung des Ver-
trages stattfinden soll oder nicht, um für den Fall der Nicht-
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erfüllung anderweitige Dispositionen treffen, auch seine Forderung
wegen Nichterfüllung (vergl. unten) rechtzeitig zur Konkursmasse
anmelden zu können. Der Absatz 2 des § 15 schreibt demnach
vor, daß der Verwalter auf Erfordern des andern Teiles, auch
wenn die Erfüllungszeit noch nicht eingetreten iſt, demſelben ohne
Verzug, d. h. binnen einer nach Lage des Falls und unter Be-
rücksichtigung der einzelnen Umstände zu bemessenden Friſt,

vergl. Motive S. 68, 69,

zu erklären verpflichtet iſt, ob er die Erfüllung verlangenwill.
Unterläßt er die rechtzeitige Erklärung, ſo kann er auf der Er-
füllung nicht bestehen. Hieraus geht hervor, daß das Wahlrecht
des Verwalters durch gewiſſe Grenzen beschränkt iſt, und zwar
insofern als er nach Ablauf obiger Friſt sein Wahlrecht in
Widerspruch mit dem Mitkontrahenten nicht mehr ausüben kann.

d. Der Verwalter wählt die Erfüllung.

Entscheidet der zbic sich für die Erfüllung des
Vertrages, so iſt zunächst feſtzuhalten, daß er als der gesetzliche
Vertreter des Gemeinſchuldners sich alle Einreden aus dem Ver-
trage, die dem Mitkontrahenten gegen den Gemeinſchuldner zur
Zeit der Konkurseröffnung zuſtanden, gefallen laſſen muß. Andrer-

 "eits iſt er aber auch nur das, worauf der Gemeinſchuldner ver-
pflichtet war, zu leiſten verbunden, kann also namentlich auch
dem Gemeinſchuldner zuſtändige Einreden gegen den Mit-
kontrahenten geltend machen.

Hervorzuheben ist hier die Unterscheidung, ob Leiſtung Zug
um Zug bedungen, oder ob die eine Partei früher, die andere
später zur Leiſtung verpflichtet iſt. Jun dem ersteren Falle hat
der Verwalter den Mitkoutrahenten sofort aus der Masse zu be-
friedigen, im letzteren Falle kommt es wiederum darauf an, ob
der Gemeinſchuldner oder der Gegner zur Vorleistung verpflichtet
iſt. Jſt der Gemeinschuldner zur Vorleiſtung verpflichtet, wird
die Befriedigung des Mitkontrahenten sofort aus der Masse zu
erfolgen haben; ist es der Gegner, ſo hat der Koukursverwalter
an Stelle des Gemeinsſchuldners die Erfüllung auf Rechnung
der Masse zu übernehmen. Hat z. B. der Gemeinschuldner
Waren zahlbar drei Monate nach Lieferung gekauft, muß der
Verkäufer auf Verlangen des Konkursverwalters ſofort liefern,
während der letztere erst nach Ablauf der vertragsmäßigen Frist
die Zahlung zu leiſten hat. Jn solchem Falle würde allerdings
der Verkäufer Gefahr laufen, einen Ausfall zu erleiden, wenn
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nämlich die Konkursmasse nicht einmal zur Deckung der Masse-
schulden ausreichen sollte. Cine Sicherſtellung wird aber der

Mitkontrahent für diesen gewiß seltenen Fall nicht verlangen
können, wenigstens findet ſich in der Konkursordnungkeine dahin
gehende Vorſchriſt H die

otive .

erklären den Verwalter zur Sicherheitsleiſtung nur für den Fall
verpflichtet, wenn der Mitkontrahent auch von dem Gemein-
schuldner Kaution für die Erfüllung verlangen konnte, oder sonst
der Gemeinſchuldner geſetzlich kautionspflichtig war. So anch

Brachmann a. a. O. S. 29 Note 5, v. Sarw e y Note 6
zu § 15, Peterſen-Kleinfeller a. a. D. S. 63.

Anderer Meinung
Seuff ert a. a. O. S. 134

wohl auf Grund der Ansicht, daß der Konkursverwalter als
Vertreter der Gläubiger für die letzteren die Schuld besonders
übernehmen müſse.

e. Einreden des Mitkontrahenten.

Einer beſonderen Prüfung bedarf die Frage, inwieweit den
Konkursverwalter, falls er die Erfüllung verlangt, Aenderungen
binden, welche nach dem Abſchluſſe des Vertrages, aber vor der
Konkurseröffnung hinsichtlich des Inhaltes des letzteren von dem
Gemeinſchuldner vorgenommen worden ſind. HZunächſt möchte
es als ſelbsſtverſtändlich erſcheinen, daß der Verwalter als der
gesetzliche Vertreter des Gemeinſchuldners solche Aenderungen,
welche das Verhältnis beider Parteien zu einander betreffen, +
von Anfechtbarkeit nach den §§ 22 bis 34 der Konkursordnung
abgeſehen ~ auch gegen ſich anzuerkennen hat, so z. B. die
Folgen eines Verzuges, deſſen sich der Gemeinschuldner ſchon
vor der Konkurseröffnung ſchuldig gemacht hat, ebenſo eines ihm
zur Laſt zu legenden dolus oder einer vis. Zweifelhaft iſt da-
gegen, ob der Konkursverwalter auch Aenderungen an dem
Vertragsinhalte, welche der Gemeinſchuldner zu Gunsten dritter
Personen vorgenommen hat, alſo namentlich Dispositionen über
das dem Gemeinſchuldner aus seiner Leiſtung ihm erwachſende
Recht auf die Gegenleistung, gegen sich gelten zu laſſen braucht. .
Gesetzt den Fall, Jemand hat Waren, lieferbar an einem be-
stimmten Zeitpunkte, verkauft, hat die Kaufgeldsforderung an
einen Dritten cedirt und der letztere hat dem Käufer von dieſer
Ceſſion Anzeige gemacht. Bevor der Zeitpunkt der Lieferung
eintritt, bricht über das Vermögen des Berkäufers Konkurs aus.
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Kann in solchem Falle der Konkursverwalter durch Ausübung
seines Wahlrechts für die Erfüllung die Cesſsion der Kaufgelds-
forderung ungeſchehen machen und die Gegenleiſtung von dem
Käufer zur Konkursmasse verlaugen? Meines Ermessens iſt dieſe
Frage zu verneinen. Wenn der Verkäufer nicht in Konkurs ge-
raten und durch ihn ſelbſt die Lieferung der verkauften Waren
bewerkstelligt worden wäre, hätte er mit seinem Anspruch auf
Zahlung des Kaufpreiſes gegen den Käufer nicht durchdringen
können, da er in Folge der Ceſſion und der seitens des Ceſſionars
vorgenommenen Denunziation, soweit letztere erforderlich ist,
sicherlich nicht mehr Gläubiger des Käufers war.

vergl. Windſscheid Pandekten § 331 zu Note 7; ferner be-
treffs der Zulässigkeit der Cession bedingter, befristeter oder zu-
künftiger Forderungen g 335 zu Note 11 und 12 eodem.

Es stand alſo dem Gemeinſchuldner und folglich auch dem
Konkursverwalter als dem gesetzlichen Vertreter deſſelben zur
Zeit der Konkurseröffnung kein Forderungsrecht (auch kein be-
dingtes oder zukünftiges) gegen den Käufer zu. Wennauch der
Verwalter den Kaufvertrag auf Kosten der Konkursmasse erfüllte,
so erfüllte er doch immer nur „an Stelle des Gemeinsſchuldners",

er konnte alſo durch die Erfüllung nicht mehr Rechte erwerben,
als der Gemeinsſchuldner, falls er ſselbſt erfüllt hätte, erwerben
konnte. Der Konkursverwalter und eventuell auch der Gläubiger-
ausſchuß haben es aber vollkommen in der Hand, zu erfüllen

oder die Erfüllung abzulehnen, je nachdem ihnen nach Prüfung
der Sachlage das eine oder das andere als für die Konkurs-
maſse vorteilhafter erscheint. „Eine weitere Einwirkung

vergl. Entscheidung des Reichsgerichts III. Civilſenat vom
15. Februar 1884 in Band 11 S.49 bis 52.

auf die Rechtsbesſtändigkeit und den Inhalt des Vertrages ſteht
ihm (dem Konkursverwalter) nicht zu. Er tritt, wie g 15
a. a. O. ausdrücklich ſagt, bei der Erfüllung des Vertrages
an die Stelle des Gemeinſchuldners, muß also alles leiſten,
was dieſer dem andern Kontrahenten zu gewähren hatte. Um-
gekehrt kann er auch nicht mehr beanspruchen, als dem Gemein-
ſchulduer zustand. ... Der Konkursverwalter darf nur diejenige
Leiſtung fordern, zu welcher der andere Kontrahent bei der
Konkurseröffnung dem Gemeinſchuldner gegenüber verpflichtet
war. Ob das Recht des Gemeinſchuldners auf die anfänglich
im Vertrage bestimmte Leiſtung durch teilweiſe Erfüllung ver-
mindert oder ob es durch gültigen Rechtsakt auf einen Dritten
übergegangen ist, macht sür die rechtlichen Befuguiſſe des
Gemeinſchuldners und ebenſo des Verwalters keinen Unterschied.
Letzterer muß, wenn er die Crſüllung des Vertrages verlangt,
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die Aenderungen desselben, durch welche Dritte Rechte erlangt
haben, wie der Gemeinsſchnldner selbſt anerkennen." Es handelt
ſich in dieser Entscheidung darum, ob der Konkursverwalter,
welcher die Erfüllung des von dem Gemeinſchuldner über die
Ceſsion seiner Pachtung und den Verkauf des Juventars pp.
gegen eine Cessionsvaluta und einen Kaufpreis von 57000
abgeſchloſſenen Vertrages zur Konkursmasse verlangt hat, die auf
Antrag eines Dritten durch das Amtsgericht versügte Pſsändung
der Cessionsvaluta- und Kaufpreisforderung anzuerkennen habe,
welche Frage in Beihalt obiger Ausführungen bejaht wird.

vergl. auch Petersen-Kleinfeller a. a. DO. S. 63 Text
zu Note 2, Endemanna. a. O. S. 168 Note 17.

Auf einem entgegengesetzten Standpunkte steht die
ecHntſheipytg.ves Feihsgerigts. I. Civilſenat vom 16. Fe-

Hier hat der Gemeinſchuldner als Vlcfiiufer einen Lieferungs-
vertrag über Zuckerrüben abgeſchloſſen. Während der Vertrag
in der Ausführung begriffen iſt, hat er die Käuferin angewiesen,
das Kaufgeld für die gelieferten und noch zu liefernden Rüben
für seine Rechnung aneine dritte Perſon, seine Gläubigerin, zu
zahlen, die Käuferin hat diese Anweiſung dem Assignanten

19U§l"sOGG.ULIzuedeteſ
nach preußiſchem Recht, als auch nach art. 300 des Handels-
geſetbuches aus dem Herrsſchaſstsbereich des Anweisenden (also
des Gemeinſchuldners) herausgegangen ist, und die Assignatarin
ein Gläubigerrecht gegenüber der Assignatin erworben hat,
welches ihr der Aſsignant nicht wieder entreißen kann. Nach
der Konkurseröffnung erklärt der Verwalter der Käuferin in
Bezug auf den Rübenlieferungsvertrag, soweit ihn der Gemein-
ſchuldner noch nicht erfüllt habe, wolle er denſelben bestehen
laſſen und die Lieferung der Rüben fortſeßgen. Er liefert in
der That die Rüben weiter, die auch von der Käuferin ange-
nommen werden. Dieletztere verweigert nun aber die Zahlung
des Kaufpreiſes zur Konkursmasse, indem sie sich auf die An-
weiſung beruft. Das Reichsgericht giebt der Klage des Konkurs-
verwalters aus folgenden Gründen statt. Der Konkursverwalter
habe die Wahl, den Vertrag zu erfüllen oder die Erfüllung
abzulehnen. Wenn er ſich für die Erfüllung entscheide, könne
dies nur zum Vortheil der Gläubigerſchaft geschehen, nicht aber
um die Deckung eines einzelnen Gläubigers (alſo des Assig-
natars) zur Wirkſamkeit zu bringen, die der Gemeinschuldner
für den Fall seiner Erfüllung gewollt hatte. Mit der Konkurs-
eröffnung seien die Rüben, sowie das ihre Lieferung betreffende
Vertragsrecht der freien Verfügung des Gemeinſchuldners ent-
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t . if f OU

ErEts:
Die Verwertung der Rüben könne auch durch Geltendmachung
des zur Konkursmasse gehörenden Vertragsrechtes erfolgen.
Solche Realiſierumng im Jntereſſe der Gläubigerſchaft könne
nicht eine Deckung des Einzelgläubigers zur Wirkung bringen.
Die Erfüllung des Vertrages durch den Konkursverwalter habe
andere Wirkungen als die Erfüllung durch den Gemeinſchuldner,
auch wenn man annehme, daß der Konkursverwalter namens
des Gemeinſchuldners handele. „Jmmerhin wäre er (der Ge-
meinſchulder) in Bezug auf die Konkursmasse als Rechtsſubjekt
nur unter einer ihm vom Gesetze im Intereſſe der Zwecke des
Konkursverfahrens auferlegten HZwangsvertretung zu denken,
welche die Bedeutung und Wirkung der Handlungen lediglich
entſprechend diesem Zwecke und abſehend von der Bedeutung
und Wirkung solcher Handlungen des Gemeinſchuldners als
freier Rechtsperſönlichkeit bestimme."

Meines Ermesſſens iſt diese Entscheidung unrichtig. Aller-
dings iſt der Konkursverwalter, wenn er auch als der gesetzliche
Vertreter des Gemeinsſchuldners anzuſehen ist, wie wir bereits
oben geſehen haben, verpflichtet, das ihm hinsichtlich der Kon-
kursmaſſe zustehende Verwaltungs- und Berfügungsrecht im
Intereſſe der Gläubiger auszuüben (das Jntereſse eines redlichen
Schuldners fällt mit dem Jntereſſe der Gläubiger zuſammen).
Er hat alſo nur ſolche Rechtshandlungen hinſichtlich der Kon-
kursmaſse vorzunehmen, welche derselben zum Vorteile gereichen,
und sich alſo auch bei der Ausübung des ihm nach § 15 zu-
stehenden Wahlrechtes für die Erfüllung nur dann zuentſcheiden,
wenn er dies für der Masse dienlich erachte. Daß aber die
Bedeutung und Wirkung der Handlungen, die er hinsichtlich der
Konkursmasse vornimmt, immer nach ihrem Zwecke, dem Inter-
eſſe der Masse zu dienen, beſtimmt werden muß, dafür bietet
ſich meines Ermeſſens in den Bestimmungen der Konkursordnung
kein Anhalt. Er handelt an Stelle des Gemeinsſchuldners, seine
Handlungen haben dieselbe Bedeutung als wenn sie von dem
Gemeinſchuldner ſelbſt vorgenommen worden wären. Wennder
Verwalter sich für die Erfüllung entscheidet (die Wahl hat er
allerdings) und demgemäß erfüllt, ſo kann er aus dem Ber-
trage nicht mehr Rechte herleiten als dies der Gemeinschuldner
gekonnt hätte, namentlich aber auch solche Rechte, welche dritten
Perſonen für den Fall der Erfüllung zuſtehen, nicht hinfällig
machen. Der hier vertretenen Ansicht iſt auch

pnEUPreußtlehts Privatrecht Band 1 g 117

3
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vähcerh Peterſen-Kleinfeller a. a. O. S. 64 Text zu Note 1

ſich der zuletzt zitierten Entscheidung des Reichsgerichts anschließt.!)

k. Verträge auf höchſt persönliche Leiſtungen.

§ 11.
Da die Vorsſchritt des § 15 der Konkursordnung ganz

allgemein lautet, ist zu unterſuchen, wie der Konkursverwalter
ſich zu solchen beiderseits unerfüllten zweiseitigen Verträgen zu
verhalten hat, welche eine höchst perſönliche Leiſtung des Ge-
meinſchuldners oder an den Gemeinſchuldner zum Gegenstande
haben. „Die rein ferſönlichen Rechte, ſagen die

otive S.. 64,
gehören schon an sich nicht zur Konkursmasse, ebensowenig
können ſolche Ansprüche, deren Leiſtung nur an und für die
Perſon des Gemeinſchuldners ohne eine Beziehung auf das die
Konkursmasse bildende Vermögen desselben auszuführen und
deren Verwertung daher für die Konkursmasse ausgeschlossen ist,
nicht durch den Konkursverwalter ausgeübt werden. So kann
von einer Anwendung der g§ 15 bis 19 auf ein Kontraktsver-
hältnis des Gemeinſchuldners mit seinem Hausarzt oder mit
einer Amme oder mit den Erziehern seiuer Kinder keine Rede
seit. .... :;, Ebenso verhält es ſich, wenn die Verbindlichkeit des
Gemeinſchuldners aus einem zweiseitigen Vertrage nur von ihm
perſönlich erfüllt werden kann, z. B. bei einer Verpflichtung
deſſelben, ein ſchriftſtelleriſches oder künſtleriſches Werk auszuführen,
Unterricht zu erteilen u. s. w. Hier würde die Erfüllung durch
den Verwalter entweder unmöglich oder wenigstens die Erfüllung
eine derart andere sein, daß sie den Kontrakt zu einem andern
machen würde. Der Verwalter hat in solchem Falle weder das
Recht noch die Pflicht, die Verbindlichkeit des Gemeinſchuldners
zu erfüllen." Ob dieſe Ansicht der Motive in Bezug auf die
Anwendung des § 15 der Konkursordnung richtig iſt, wird zu
unterſuchen sein. Nach dem oben (sub A) Ausgeführten
erscheint es zunächſt unzweifelhaft, daß diejenigen Verträge, in
denen ſich der Gemeinſchuldner zu einer höchst perſönlichen, also
nicht vertretbaren Leiſtung verpflichtet hat, von dem Konkurs-
verfahren, alſo auch von der Beſtimmung des § 15 unberührt
bleiben; so auch insbeſondere

v. Völderndorff. Note 5 zu § 19, S. 270; Peters en-
Kleinfeller Vorbemerkungen zum 2. Titel S. 59.
 

") Endemann berücksichtigt diese Gntscheidung garnicht.
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Es bleiben alſo für die folgende Betrachtung nur solche Ver-
träge übrig, aus denen der Gemeinschuldner ein Recht auf
höchſt perſönliche Leiſtungen erworben hat. Die Zweifel gegen die
Richtigkeit der Auffaſſung der Motive gründen sich hauptſächlich
auf die Beſtimmung des § 19 der Konkursordnung, auf deren
Inhalt daher schon hier näher eingegangen wird. Der § 19
bestimmt, daß ein in dem Haushalte, Wirtſchaftsbetriebe oder
Erwerbsgeschäfte des Gemeinſchuldners angetretenes Dienstver-
hältnis von jedem Theile aufgekündigt werden kann. Der
Kunkursverwalter ist in ſolchem Falle berechtigt, Dienstleiſtungen,
welche der Gemeinschuldner gemietet hatte, für die Konkurs-
maſſe in Anſpruch zu nehmen, andrerseits aber auch verpflichtet,
den Dienſtlohn aus der Konkursmasse zu zahlen. Nach dem
Wortlaute des Gesetzes, „ein im Haushalt u. ſ. w. angetretenes
Dienstverhältnis,"

vergl. auch Motive Seite 82, 88,

iſt anzunehmen, daß nur solche Dienstverträge, welche den fort-
dauernden Gebrauch einer Arbeitskraft, nicht aber die Verrich-
tung einer einzelnen oder auch mehrerer in keinem gewollten
Zuſammenhang unter einander stehender Dienstleistungen bildet,
zum Gegenstande haben, der Beſtimmung des § 19 unterliegen.
Zweifelhaſt ist aber, ob alle in dem Haushalte, Wirtſchafts-

betriebe oder Erwerbsgeſchäfte des Gemeinſchuldners angetretenen
Dienstverhältniſſe unter den § 19 fallen, oder ob diejenigen
ausgesſchloſſen sind, bei welchen die Leiſtung nur an den
Gemeinſchuldner perſönlich, alſo nicht an den Verwalter zu
Gunsten der Konkursmasse geſchehen kann. Die Motive S. 83
schließen die letzteren, wie überhaupt vom Konkursverfahren, so
auch von der Anwendung des g 19 aus und nennen als Bei-
spiele für diesen § die Dienstverträge des Gemeinſchuldners mit
Hausdienern und Handlungsdienern, Packern, Markthelfern, mit
ſeinen Handlungsgehülfen oder Gewerbegehülfen, Geſellen,
Fabrikarbeitern, Werkmeiſtern oder mit Technikern und andern
Privatbeamten.
y Der Auffaſſung der Motive entspricht meines Ermessens die
Bestimmung des § 19 nicht. Auch die Entſtehungsgeſchichte dieses §
weist auf die Unrichtigkeit jener Auffaſſung hin. Die Fasſung des
§ 19 im zweiten Entwurf lautete noch: ein bei dem Gemein-
ſchuldner angetretenes Dienstverhältnis kann von jedem Teil auf-
gekündigt werden. Die Friſt und Zeit u. s. w. (ebenso wie Kon-
kursordnung). Jn der ersten Leſung der Reichstags - Kommission

vergl. Protokolle S. 17 bis 19

beantragte der Abgeordnete v. Sarwey folgenden Zuſay zu
§ 19 zu machen: „Das Dienstverhältnis wird mit der Konkurs-
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eröffnung vorbehaltlich der Entſchädigungsansprüche des Bedien-
ſteten aufgehoben, soweit dasselbe nur zu perſönlichen Dienst-
leiſtungen bei dem Gemeinschuldner oder deſſen Angehörigen

tutOttevastiſrikfettchgNEt
die Perſon des Gemeinſchuldners geknüpften und nicht an die Perſon
des Gemeinsſchuldners geknüpften Dienstleistungen allerdings in
dem Entwurfe, nicht aber in dem Gesetze zum Ausdruck gelangt sei,
und machte den Vorſchlag, zu Protokoll zu konstatieren, daß die
Kommission die in den Motiven aufgestellte Ansicht nicht teile.
Diesem Borsſchlage entsprechend, beantragte der Abgeordnete
Dr. Websky, anstatt des von dem Abgeordneten v. Sarwey
beantragten Zuſatzes folgenden Zuſag zu dem § 19 zu be-
ſchließgen: „Die vorſtehende Bestimmung findet Anwendung,
gleichviel ob die Dienstleitung an die Person des Gemein-
ſchuldners geknüpft iſt oder nicht.!" Der letztere Antrag wurde
von der Kommission angenommen, die Redaktionskommission
behielt jedoch die beantragte Faſſung nicht bei, ſondern ersetzte
dieſelbe durch die im Gesetz enthaltene Faſſung: „Ein in dem
Haushalte, Wirtſchaftsbetriebe oder Erwerbsgeschäfte des Ge-
meinſchuldners angetretenes Dienstverhältnis . .. .~ Diese Aen-
derung konnte nur im Sinne des gemäß dem Antrage des
Abgeordneten Dr. Webs ky gefaßten Beſchluſſes vorgenommen
worden sein und wurde auch noch in der erſten Leſung

vergl. Protokolle S. 127

zugleich mit sonstigen von der Kommission vorgenommenen Aen-
derungen mitgenehmigt. Sprechen ſchon dieſe Thatſachen gegen
die Auffaſſung der Motive, so wird deren Unrichtigkeit auch
durch den Wortlaut des Gesetzes ſelbſt bestätigt, da die in dem
Haushalte oder Wirtsſchaftsbetriebe einer Person angetretenen
Dienstverhältnisse in den meisten Fällen oder fast nur derartige
ſein werden, die an die betreffende Person oder die Angehörigen
derſelben geknüpft sind. Wennalſo

v. Sarwey a. a. O. Note 1 zu §$ 19
nur solche in dem Haushalte, Wirtſchaftsbetriebe oder Erwerbs-
geſchäfte des Gemeinſchuldners angetretenen Dienſtverhältniſse,
deren Verwertung durch den Konkursverwalter zu Gunsten der
Konkursmasse möglich iſt, der Vorſchrift des § 19 unterstellt,
sonstige Dienstverhältnisſe aber von dem Konkursverfahren un-
berührt laſſen will, so ist diese Ansicht als dem Wortlaute und
der Entstehung des Gesetzes widerſprechend zu verwerfen.

Mrz Fzg..9.0§ §§ zerrs:ttbp;s
a. a. D. Note 2 zu § 19 S. 104; Peters en-Kleinfeller a.
a. O.. S. 5s9 und 77.



37

Es ist alſo für die Anwendung des § 19 nurentſcheidend, ob
das Dienstverhältnis im Haushalte, Wirthschafstsbetriebe oder
Erwerbsgeschäfte des Gemeinſchuldners angetreten ist.

Für sonstige Diensſtmietverträge, alſo namentlich solche,
welche überhaupt noch nicht angetreten, ferner diejenigen, welche
nicht für längere Zeitdauer, sondern zwecks Verrichtung einer
einzelnen Dienstleiſtung abgeſchloſſen worden sind, findet meines
Ermeſſens der § 15 der Konkursordnung Anwendung, gleich-
gültig, ob die Leiſtung nur an den Gemeinſchuldner persönlich
erfolgen kann oder nicht. Es hat also der Vermieter des
Dienstes, z. B. der Hausarzt oder der Hauslehrer, der ſeinen
Dienst noch nicht angetreten hat,

vergl. v. Völdernd orff S. 272, 273,

die Wahl, ohne Rückſicht auf das Konkursverfahren das Dienst-
verhältnis fortzuſeßen beziehungsweise anzutreten, und sich dann
wegen des Honorars lediglich an den Gemeinschuldner und
deſſen nicht zur Konkursmasse gehöriges Vermögen zu halten
oder den Konkursverwalter nach § 15 Abſ. 2 zur Erklärung
aufzufordern, ob er die Erfüllung des Vertrages, alſo die Fort-
setzung oder die Antretung des Dienstverhältnisses verlange.
Wenn auch in der Regel der Konkursverwalter die Erfüllung
ablehnen wird, in welchem Falle das Verhältnis als gelöst zu
betrachten und der Vermiether auf den § 21 der Konkurs-

î ordnung zu verweiſen wäre, ſo ſind doch immerhin Fälle
denkbar, in denen der Konkursverwalter die Fortsetzung des
Hieuſtverhtittiißles für requi Frachter könnte.

v. Völdernd or . 273.

Er wählt z. B. die Erfüllung des von dem Gemein-
ſchuldner mit dem Hauslehrer abgeſchloſſenen Vertrages,
um auf dieſe Weiſe den ihm nach § 1 Abſ. 2 der Konkurs-
uus obliegenden Verpflichtungen nachzukommen. Anderer

nſicht ist
ficht if Fitting S. 41

aus dem meines Ermesſſens nicht stichhaltigen Grunde, daß
solche Vertragsverhältnisse, welche nach einer ihrer beiden Seiten
hin nicht zum Konkursvermögen gehören, überhaupt von dem
Konkursverfahren ausgeſchloſſen seien, da bei einem gegenseitigen
Vertrage der Wert der Leiſtung den Ersatz desjenigen der
Gegenleiſtung bilden solle. Gegen die hier vertretene Auffaſſung
iſt au :
| Y Peterſen-Kleinfeller a. a. O. S. 59

mit Berufung auf die Natur der Sache, sonst ohne Begründung;

ferner Endemanna. a. O. S. 179 Note 78.
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s. Nichterfüllung des Bertrages.

§ 12.
Viebereits mehrfach hervorgehoben worden ist, beſteht die

Wirkung der Konkurseröffnung hinsichtlich der Rechtsgeschäfte
des Gemeinſchuldners, welche diesen zu einer vermögensrechtlichen
Leistung verpflichten, darin, daß deren Nichterfüllung zur Kon-
kursmaſse eintrete. Ausnahmsweise kann der Konkursverwalter
nach § 15 der Konkursordnung ein beiderſeits unvollständig
erfülltes Rechtsgeschäft erfüllen und die Erfüllung von dem
andern Teile verlangen. Macht der Konkursverwalter von
dieser Befugniß keinen Gebrauch, sei es, daß er, von der Gegen-
seite zur Erfüllung aufgefordert, die Erfüllung ablehnt, ſei es,
daß er die Erklärung vollkommen unterläßt oder nicht rechtzeitig
abgiebt, ſo daß er auf der Erfüllung nicht beſtehen kann,tritt
die Regel in Kraft. Für diesen Fall iſt nach § 21 der
Konkursordnung der andere Teil nicht berechtigt, die Rückgabe
seiner in das Eigenthum des Gemeinſchuldners übergegangenen
Leiſtung aus der Konkursmasse zu verlangen. Vondieser Be-
stimmung iſt bereits oben für den Fall die Rede gewesen, daß
der Gegner ſeinerſeits vor der Konkurseröffnung vollständig an
den Gemeinſchulduer erfüllt hatte. Aber auch wenn uuvollstän-
dige Erfüllung seitens des Gegners an den Gemeinſchuldner
erfolgt war, wie dies der 15 vorausſetztt, kann Ersterer das
unvollſtändig Geleiſtete nach Satz 1 des § 21, falls auch die
get Voraussetzungen dieſer Bestimmung vorliegen, nicht
urückfordern. .

j h fragt ſich nun, welche Rechte dem Mitkrontrahenten
zustehen, wenn der Konkursverwalter von der ihm nach § 15
zuſtehenden Befugniß keinen Gebrauch macht. Zunächſt iſt
zweifellos, daß er die Geltendmachung seiner Ansprüche aus dem
Vertrage bis nach Beendigung des Konkursversahrens ver-
ſchieben kann. Während des Konkursverfahrens kanu er ent-
weder dem Konkursverwalter gegenüber auf die Erfüllung ver-
zichten + in dieſem Fall iſt der Vertrag mit seinen Wirkungen
auch dem Gemeinſchuldner gegenüber aus der Welt geschafft,
so die herrſchende Meinung,

uePrOtMr§ü M EC. a.. V. . j. . „a. V. e i, 5;

Endemann a. a. O. S. 166 Note 29. Reichsgericht Bd. 11 S.51.

anderer Ansicht auf Grund seiner Pfandrechtstheorie

Pe Stt [!fé lei ufs UrtaOE é #§.52: ftr.t
Detker a. a. O. S. 105 flg.
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D ovder er kann eine Forderung wegen der Nichterfüllung nach
§ 21 der Konkursorduung als Konkursgläubiger geltend machen.
Andere Möglichkeiten – abgeſehen von dem Falle, wo der
Gemeinſchuldner konkursfreies Vermögen besitzt, aus welchem er
erfüllt ~ sind meines Ermessens nicht denkbar. Unrichtig ist, wenn

Fitting a. a. D. Note 7 zu § 6

dem Mitkontrahenten gestatten will, seine Forderung, wenn ſsie
nicht schon vorher auf eine Geldleiſtung gerichtet war, als eine
durch die Konkurseröffnung nach Maßgabe ihres damaligen
Schätzungswertes in eine Geldforderung umgewandelte zu be-
handeln, ſsonach, falls die ihm obliegende Leiſtung in Geld-
zahlung besteht, sich durch Aufrechnung zu befriedigen und,
sollte der Geldbetrag seiner Forderung den Betrag seiner Schuld
übersteigen, den Ueberſchuß im Konkursverfahren geltend zu
machen. Wie wir oben geſehen haben, bewirkt der gegenseitige
Vertrag, so lange er beiderseits unerfüllt iſt, noch keine For-
derungen und keine Schulden, ſondern bloße Haftungen,
ferner iſt eine Trennung der beiden Seiten des gegenseitigen
Vertrages nach allgemeinen Grundsätzen und namentlich für das
Konkursrecht unstatthast; das Gegenteil müßte schon angenommen
werden, wollte man eine Aufrechnung im Sinne der g§ 46 und
47 der Konkursordnung vornehmen. Unrichtig iſt aber auch
ferner, wenn

Fitting Note 8 eodem
es dem Mitkontrahentenfreiſtellt, ſeine Forderung gegen Erbieten

zu vollständiger Erfüllung des Vertrages von seiner Seite im
Konkursverfahren geltend zu machen. Die Konkurseröffnung bewirkt,
wie oben (§ 4 am Ende) ausgeführt, ohne weiteres die Nicht-
erfüllung der Verträge des Gemeinſchuldners; es gestattet die.
Konkursordnung für diesen Fall dem Gegner nur, ſeine
Forderung wegen der Nichterfüllung als Konkursforderung
geltend zu machen.

Wegen der Nichterfüllung eines Vertrages kann von dem
Mitkontrahenten eine Forderung auf das JIntereſſe geltend
gemacht werden, wenn der Schuldner mit der Erfüllung im Ver-
zuge ist, wenn er ſich ſchuldvoller Weiſe in die Unmöglichkeit
verſett, die ihm obliegende Leiſtung zu machen, wenn die Neben-
beredung getroffen, daß jede Partei oder eine von beiden Parteien
im Falle nicht rechtzeitiger Erfüllung das Intereſſe zu fordern
berechtigt sei, u. ſ. w. Ist einer dieser Fälle ſchon vor der
Konkurseröffnung eingetreten, kann zweifellos der Mitkontrahent
seine Intereſseforderung als Konkursforderung geltend machen;
man wird aber auch nicht umhin kommen können in dem Fall
der erſt durch die Konkurseröffnung eintretenden Nichterfüllung,
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bezw. auch wenn eine Nebenberedung des oben bezeichneten In-
halts nicht getroffen iſt, dem Mitkontrahenten eine als Konkurs-
forderung geltend zu machende JInteresſseforderung zuzubilligen.
Die Forderung wegen Nichterfüllung

vergl. Wilmo w ski Note 2 zu § 21

(die Aufhebungist ebenfalls nur eine qualifizierte Nichterfüllungz
kann nur eine Entſchädigungsforderung sein und zwar als Regel
ein Anspruch auf Erstattung des Intereſſes, welches der Gläubiger
daran hat, daß ihm erfüllt wird (Leiſtung des Erfüllungsinter-

MUde ttttshsctChetcer et
ſprünglich feſtgeſsetztten bezw. zu gebenden Leistung beseitigt, wenn
der Verwalter nicht erfüllen will. Die Forderung ist nicht eine
Geldforderung auf Erfüllung, welche vom Gläubiger unter seinem
Erfüllungserbieten geltend gemacht werden könnte, sondern ein
IJntereſſeanſpruch wegen Nichterfüllung. Wilmowstki folgt in
dieſen Ausführungen der Ansicht der Motive (vergl. insbesondere
S. 67: „die Nichterfüllung ist die unmittelbare Folge der Kon-
kurseröffnung“), ebenso auch die übrigen Schriftsteller. Fitting
allein (vergl. a. a.O. § 6 Note 8) vertritt die gegenteilige
Ansicht, nämlich daß trotz der Konkurseröffnung dem Gläubiger
des Gemeinſchuldners nur ein Anspruch auf Erfüllung zuſtehe;
es ſei unrichtig, wenn die Motive annähmen, daß die Konkurs-
erösfnung an und für sich die Nichterfüllung des Vertrages zur Folge
habe, noch weniger richtig, daß durch die natürlichen Folgen der
Konkurseröffnung nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ein Anspruch
auf Schadensersatz begründet ſei. Die Entſchädigungsforderung sei
nur dann begründet, wenn ſie sich aus besonderen Umständen, z. B.
Verzug, Verſchuldung, Delikt herleiten laſſe. Der vermeintliche
Anspruch wegen Nichterfüllung sei in der That ein Anspruch
auf Erfüllung, der Regel gemäß stehe dem Gläubiger nurdieser
Anspruch, und falls der Anspruch auf etwas anderes als Geld
gerichtet sei, nach § 62 der Konkursordnung nur ein Anspruch

UlGee GORGertâe OhHLMR;
Grund, daß sie nicht genügend zwiſchen der Geltendmachung
einer Forderung dem Geldwerte oder Schätzungswerte (vera
aestimatio) nach und einer Entſchädigungsforderung (Jnteresse-
[terug unterſcheiden. Die Ansicht der Motive iſt m. E.
ie richtige, sie findet auch in dem Wortlaute der bezüglichen

Geſsetzesſtellen einen genügenden Ausdruck (vergl. § 1 der K.-O.,
ferner § 16 daselbſt, in welchem die nach § 15 ausnahmsweise

bel§ikgechäftenprtuziviellvasrchhüferuittehie Gelerk



41

machung einer Forderung wegen Nichterfüllung, deren Betrag
Abſ. 2 fesſtſetzt, für zulässig erklärt wird). Die allgemeine,
wenigen Ausnahmenunterliegende Rechtsregel,

vergl. Windscheid a. a. D. Band 2 § 265, Wächter Bei-
lagen S. 29 (XRX).

daß Jeder, welcher die Erfüllung der ihm obliegenden
obligatoriſchen Verpflichtungen unterläßt, dem Berechtigten das
Erfüllungsintereſſe (damnum emergens und Incrum cessans)
leiſten muß, so lange er nicht nachweiſt, daß ihm die Erfüllung
vhne seine Schuld unmöglich geworden sei, findet auch hier
Anwendung. Zugegeben muß allerdings werden, daß in den
weitaus meisten Fällen die Jnteresseforderung des Mitkontra-
henten ihrer Höhe nach einer Forderung auf den Schätzungswert
des von dem Gemeinsſchuldner geschuldeten Gegenstandes gleich-
kommenwird (vergl. Motive S. 6768, 91, 93-94, 245-246,
Völderndorff Note 47, 48 zu § 15, Raſsow über Fittiug
Konkursrecht in Gruchot’s Beiträgen Band 26 S. 446-443).

h. Haftung des Gemeinſchuldners.

Entscheidet sich der Konkursverwalter nach § 15 der
Konkursordnung für die Erfüllung des Vertrages, wird der
Mitkontrahent nach § 52 Zff. 2 daſelbſt Massegläubiger; sein

Anspruch iſt alſo nach § 50 daselbſt aus der Konkursmasse
vorweg zu befriedigen, ſodaß er, da regelmäßig die Konkursmasse
zur Deckung der Masseſchulden ausreichen wird (vergl. § 53
der K.-O. reicht die Konkursmasse zur vollständigen Befriedigung
aller Massegläubiger nicht aus, müssen bei der verhältnißmäßigen
Befriedigung zunächſt die Masseſchulden berücksichtigt werden),
ſeine vollſtändige Befriedigung erlangt. Sollte letzteres nicht
der Fall sein, kann der Mitkontrahent ſich nach der Beendigung
des Konkursverfahrens an den Gemeinschuldner ſelbſt halten.
Dies ergiebt sich aus dem Satze, daß der Gemeinschuldner auch
nach der Konkurseröffnung Eigentümer des zur Konkursmasse

gehörigen Vermögens geblieben iſt. Er muß also aus den
Handlungen, welche der Konkursverwalter als sein gesetzlicher
Vertreter bei Gelegenheit der Verwaltung und Verwertung des
ihm gehörigen Vermögens vorgenommen hat, haften, wieim
auch andrerſeits die Vorteile der Verwaltung und Verwertung
zu statten kommen. (vergl. Motive Bemerkung vor Titel 7
des 1. Buches S. 240, Fitting § 14 Note 2, § 25 Note 15.
Anderer Ansicht Völderndorff Bemerkung vor Titel 7 des
1. Buches S. 5909593, Seuffert a. a. O. §ÿ 13 S.166176).
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©. Der Cinfluß der Konkurseröffnung auf Pacht- uud

Mietvertrüge des Gemeinſchuldners.

a. Pacht und Miete.

§ -14.
In den §§ 17-18 trifft die Konkursordnung über Pacht-

uud Mietverträge des Gemeinſchuldners, deren Gegenstand eine
Sache (hier Sache im Gegenſatß zu Diensten auch Rechte mit
umfassend, vergl. Völderndorff a. a. O. Note a zu § 17
S. 249) ist, besondere Beſtimmungen. Gemeiurechtlich können
bewegliche und unbewegliche Sachen sowie auch Rechte, z. B.
Jagdrecht, Fiſchereirecht,

Feral. hierüber Petsrſen-:Kleinfeller a. a. D. S. 72
u Note 2,

den Gegesteh der Sachenmiete im weiteren Sinne bilden.
Von Pacht spricht man besonders, wenn Rechte oder ſolche
unbewegliche Sachen, deren Vermietung zum Zwecke der
Fruchtziehung geschieht (namentlich praedia rustica), den Ge-
genstand des Mietsvertrages bilden; von Miete dagegen, wenn
Sachen nicht zum Zwecke der Fruchtziehung, sondern zur bloßen
Benutzung vermietet worden sind (praedia urbana).

vergl. Glück Pandekten Band 17 S. 266.

Juristisch gelten für die Pacht und die Miete der Regel nach
gleiche Grundſäte; wenn daher im folgenden nur von Miete
die Rede sein wird, so iſt dieser Ausdruck im weiteren die
Pacht mit umfassenden Sinne zu verstehen.

b. Die Vorſchriften des gemeinen Konkursrechts.

§ 15.
Jm gemeinen Recht war die Frage des Einfluſſes der

Koukurseröſfnung auf die Mietverträge des Gemeinſchuldners
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eine sehr bestrittene. Die herrſchende Ansicht
vergl. Bayer 31

entſchied sich für die regol ‘daß die Konkurseröffnung die Auf-
hebung des Mietsverhältniſses mit ſich führe, daß es jedoch
den Gläubigern freiſtehe, den Mietsvertrag zu Laſten und zu
Gunsten der Konkursmasse fortzuſezen (vergl. Seufferts
Archiv Band 13 Nr 77: Seten die Gläubiger das Pachtver-
hältnis fort, gehen ſie einen neuen Vertrag auf Grund der
seitherigen Pachtbedingungen mit dem Pächter ein). Nament-
lich waren die Gläubiger, falls der Cridar vermietet hatte, nicht
gehindert, die Sache zu verkaufen. Dem durch die vorzeitige
Aufhebung des Mietsverhältniſses geſchädigten Mitkontrahenten
des Gemeinsſchuldners, sei es, daß derſelbe Vermieter oder
Mieter war, stand es frei, ſeine Entſchädigungsforderung als
Konkursforderung geltend zu machen. In Mecklenburg- Schwerin
normirte bis zum 1. October 1879 die Verordnung vom
22. Juni 1811, Raabe Band 2 S.451 (ungültig in den
Domänen, Publikandum vom 3. Auguſt 1811, Raabe Band
2 S. 452, 453, für welche das gemeine Recht „in Mitberück-
sichtigung kontraktlicher Bestimmungen“ maßgebend blieb,
Trotſche:a. g. O. ]. S.;: 362).

€. Die Vorschriften der Konkursordnung.

; a.) Die Uebergabe der Sache iſt noch nicht erfolgt.

§ 16.
Die Konkursordnung unterscheidet zunächſt, ob die Ueber-

gabe der gemieteten Sache zur Zeit der Konkurseröffnung
bereits erfolgt war oder nicht. War die Sache noch nicht
übergeben, ſo beſtimmt der § 18 für den Fall, daß der Gemein-
schuldner gemietet hatte, daß der andere Teil von dem Vertrage
abgehen könne, als wenn derselbe nicht geſchloſſen wäre. Es
steht alſo dem Vermieter ein Wahlrecht in derſelben Weise
wie dem Konkursverwalter nach § 15 der Konkursordnung zu.
Er ist aber verpflichtet, auf Erfordern des Verwalters dem
letztern ohne Verzug mitzutheilen, wofür er sich entscheiden will.
Erklärt er nicht rechtzeitig, daß er von dem Vertrage abgehen
wolle oder erklärt er sich für die Aufrechterhaltung des Ver-
trages, ſo kommen his Beſtimmungen des § 15 zur Anwendung.

Fitting 6 Note 25.
Der Konkursverwalter hat alſo das Recht, ſich für die beider-

ſeitige vollſtändige Erfüllung zu entscheiden. Zubeachten iſt,
daß, falls der Vermieter erklärt, von dem Vertrage abgehen
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zu wollen, der letztere nach Abs. 1 des § 18 als nicht ge-
ſchloſſen gelten soll, ſodaß demnach dem Vermieter der Anspruch
wegen der Nichterfüllung oder der Aufhebung aus g 21 nicht
zuſteht. Hat der Gemeinschuldner den Mietzins ganz oderteil-
weiſe vorausbezahlt, ſo kann der Konkursverwalter gegen Frei-
gabe des Mietsobjektes den Vermieter nicht zur Zurückzahlung
des Mietzinses zwingen,

gg tt: Hr at uuns.sy: S. 51 Note 2, anderer Ansicht
erndorf Ban . 1216,

da meines Ermeſſens gerade für den Fall etwa eintretender
Zahlungsunfähigkeit des Mieters die Vorausbezahlung ſtatt-
gefunden hat; anders natürlich, wenn der Vermieter sſelbſt von
dem Vertrage zurücktritt, in welchem Fall er den empfangenen
Mietzins zurückzuerſtatten hat.

Fitting a. a. O. Note 23 zu § 6.

Wenn dagegen der Gemeinsſchuldner vermietet hatte und
die Sache noch nicht übergeben war, muß, da die Konkurs-
urdnung für dieſen Fall nichts Besonderes bestimmt, der § 15
zur Anwendung kommen. Der Verwalter kann also sich für
die beiderseitige vollständige Erfüllung bis zu dem vertrags-
mäßigen Ende des Verhältnisses entſcheiden, in welchem Fall er
natürlich die Verpflichtung des Gemeinſchuldners aus dem Ver-
trage als Masseſchuld erfüllen muß. Verzichtet der Verwalter
auf das Recht, die Erfüllung zu verlangen, oder verliert er
daſſelbe durch nicht rechtzeitige Erklärung, so iſt der Mieter
berechtigt, eine ihm etwa zustehende Forderung wegen der Nicht-
erfüllung als Konkursforderung anzumelden. Dieser Anspruch
wird ihm z. B. dann zuſtehen, wenn er das Mietsgeld ganz
vder teilweiſe vorausbezahlt (vergl. Fitting Note 22 zu § 6).

p. Die Uebergabe iſt zur Zeit der Konkurseröffnung

erfolgt.

I. Allgemeines.

Cine Ausnahme von der Regel der Nichterfüllung tritt
ein, wenn die gemietete Sache bereits vor der Konkurseröffnung
dem Mieter übergeben worden war. Erst wenn die Uebergabe
erfolgt iſt, – betreffs der Beantwortung der Frage, wann in
den einzelnen Fällen die Uebergabe der Sache als erfolgt an-
uſehenist
zuſeh ji vergl. insbesondere Peterſen-Kleinf eller a. a. O.

S. 73 zu Note 1

~ nimmt der durch den Vertrag bezweckte Zuſtand + das
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fortdauernde Gewähren und Haben von Gebrauch und Nutzung
der Sache gegen Entgelt ~ seinen Anfang. Die Auffaſsung
liegt nahe, daß nach der Uebergabe der Sache das fortdauernde
Verhältnis zwiſchen der letztern und dem Mieter zugleich als
ein dingliches Verhältnis erſcheine. Das römiſche Recht bringt
allerdings durch den Satz „Kauf bricht Miete“ die entgegen-
geſetzte Auffassung zum Ausdruck; doch neigt ſich die heutige
Theorie und Praxis des gemeinen Rechts mehr und mehr der
ersteren Auffassung zu: dem Mieter wird gegen das poſſeſſoriſche
Rechtsmittel des Vermieters auf Räumung die Einrede aus dem
Kontrakte zugeſtanden; dem neuen Erwerber gegenüber hat er
ein Recht auf ortsübliche Kündigung; er kann gegen die bevor-
stehende Veräußerung ein die letztere bei Strafe der Nichtigkeit
verbietendes gerichtliches Inhibitorium erwirken.

Windſscheid a. a. O. Band 2 Note 7 zu § 400,
Dernburg a. a. O. §$ 111 zu Note 29, 30, Buchka und
Budde Entscheidungen Band 1 S.54.

Gemäß dieſer Auffaſſung muß auch im Konkurse des Vermieters
der Mieter eine andere Stellung einnehmen als sonstige perſön-
liche Gläubiger. Jst die Uebergabe der Sache erfolgt, kann
demnach nicht mehr gefragt werden: soll der Vertrag erfüllt
werden oder ſoll die Erfüllung unterbleiben? sondern die Frage
kann nur ſo lauten: ſoll der eingetretene Zuſtand des Gebrauchs
nach Juhalt des Vertrages, oder kurzweg: soll der Vertrag
fortdauern oder soll er mit der Konkurseröffnung aufgehoben
ſein? Es findet alſo die Regel von der infolge der Konkurs-
eröffnung eintretenden Nichterfüllung, vergl. oben g 4 am Ende,
keine Anwendung.

11. Der Gemeinschuldner iſt Mieter.

Hatte der Gemeinschuldner gemietet, ſo hat der Konkurs-
verwalter nicht die Wahl, zu erfüllen oder die. Erfüllung abzu-
lehnen, ebensowenig steht dem Vermieter ein solches Wahlrecht
zu. Vielmehr sind beide Parteien verpflichtet, einstweilen das
Mietsverhältnis fortzuſeßzen. Der Konkursverwalter muß nach
§ 52 Zs. 2 der Konkursordnung den Mietszins, welcher für
die Zeit nach der Konkurseröffnung an den Vermieter zu ent-: z § .

U..litt. LOT.LcSetJucherMe
geldforderung als Konkursforderung anzumelden hat, sofern ihm
nicht nach § 41 Z. 2 bezw. Z. 4 ein Anspruch auf abge-
sonderte Befriedigung zuſteht. Verpflichtet iſt der Vermieter,
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dem Konkursverwalter als dem gesetzlichen Vertreter des Gemein-
ſchuldners gemäß dem Vertrage Gebrauch und Nutzung der
Sache zu gewähren.

Beide Parteien sind aber berechtigt (vergl. § 17 ff. 1
der K.-O.), den Vertrag aufzukündigen und auf dieſe Weiſe die
Aufhebung des Mietsverhältniſſes herbeizuführen. Die Frist
oder Zeit für die Kündigung iſt, falls eine kürzere Friſt oder
nähere Zeit nicht bedungen war, die gesetzliche oder ortsübliche
(§8 17 Zff. 1 cit.). Für Mecklenburg iſt die geſegliche Frist
durch den § 1 der Verordnung zur Ausführung der Konkurs-
ordnung vom 26. Mai 1879, ſowie durch die Verordnung betr.
Aufkündigungs- und Räumungszeit für Mietswohnungen in den
Städten vom 25. Mai 1881 bestimmt. ;

Infolge der Aufkündigung tritt alſo die Aufhebung des
Mietsverhältniſſes ein. Hat der Gemeinschuldner als Pächter
bei dem Antritt der Pacht einen Pachtvorſchuß geleistet, kaun der
Verwalter denſelben von dem Verpächter zurückfordern, wenn er
das Gut kontraktmäßig an den letztern zurückgiebt;

vergl. Karſten a. a. O. S. 36,
iſt er noch Pachtzins aus der Masse zu entrichten schuldig,
wird er alſo mit der Forderung auf Rückzahlung des Pacht-
vorſchuſſes kompensieren können.

Besonders zu prüfen ist die Frage, ob dem Vermieter bei
vorzeitiger Aufhebung des Mietsverhältnisses ein Entschädigungs-
anspruch zuſteht. Zweifellos steht ihm ein solcher Anspruch dann
nicht zu, wenn er ſelbſt die Kündigung nach § 17 Zff. 1 vor-
genommen hat,

vergl. Entscheidung des Oberlandesgerichts zu Rostock in der
Mecklenburgiſchen Zeitschrift für Rechtspflege und Rechtswissen-
ſchaft Band 2 S. 247-250,

. auch wenn in dem Mietsvertrage für den Fall vorzeitiger Auf-
hebung dem Vermieter ein Erſaßanſpruch gewährt worden iſt.
Für den Fall, daß durch die Kündigung des Konkursverwalters
die vorzeitige Aufhebungeintritt, gehen die Ansichten der Schrift-
ſteller auseinander. Wilmowski Note 4 zu § 17 ent-
ſcheidet ſich für die Entſchädigungsforderung. Das Kündigungs-
recht des Verwalters beseitige nur die direkte Erfüllung für die
Masse als Masseanſpruch, nicht den Anspruch auf das Er-
füllzugsiutereß-: ÄAußerdeit beruft sich Wilmowski auf die

otive S. 78,
welche troß der Verpflichtung des Verwalters zu gehöriger Kün-
digung dem Verpächter oder Vermieter seine kontraktlichen
Ansprüche auf Entſchädigung ausdrücklich vorbehalten.Völdern-
dorff Anmerkung b zu § 1 S. 255 ist der Ansicht, ein Ent-
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schädigungsanspruch sei für den Vermieter nur dann begründet,

wenn abgesehen von dem aus der verkürzten Dauner des Obli-

gationsverhältniſſes an sich abgeleiteten pekuniären Interesse,

durch die Thatſache der unerwarteten Kündigung ſelbſt aus-
nahmsweise ein Schaden entsteht, oder für den Fall, daß eine

besondere Erſatzleiſtung im Vertrage stipuliert iſt. Das Gesetz

sei es, welches die Dauer des Pacht- und Mietverhältnisses
abgekürzt habe und das Rech t zur außerordentlichen Kündigung

gebe. Die allgemeinen Rechtsgrundſätze wegen Nichterfüllung

erscheinen auf diesen Fall nicht anwendbar, für ihn sei, wie

erwähnt, in der Konkursordnung ein besonderes Kündigungs-
recht geſchaffen.

Fitting Note 30 zu § 6 ſchließt die Entſchädigungs-

forderung ganz aus, weil der Verwalter von einem ihm gesetzlich

zustehenden Kündigungsrechte Gebrauch mache.

Was zunächst die vermittelnde Anſicht v. Völderndorffs

anlangt, so bietet für dieselbe meines Ermeſſens das Geset

durchaus keinen Anhalt. Die sich gegenüberſtehenden Ansichten
Wilmowskis und Fittings sind dagegen beide mit dem
Wortlaute des Geſeßes wohl vereinbar. Für die Ansicht

Fittings spricht solgende Erwägung. Das Geset, statuiert

zu Gunsten des Vermieters, damit derſelbe Zeit habe, sich nach

einem andern Mieter umzusehen, eine Ausnahme von derall-

gemeinen Regel, daß infolge der Konkurseröffnung die Nicht-

erfüllung der Verträge bezw. die Aufhebung der Rechtsverhält-

niſſe eintritt (vergl. oben § 4 am Ende), indem es die Auf-

hebung des Mietsverhäliniſſes von einer voraufgegangenen
Kündigung abhängig macht. Es soll nur nach voraufgegangener

Kündigung die Aufhebung ſtattsinden, und auch bis zu der

Aufhebung der Vermieter aus der Masse das Mietgeld erhalten,
andererseits soll aber auch zu Gunſten der Masse die Aufkün-

digung die endgültige Aufhebung des Rechtsverhältniſses zur
Folge haben, sodaß für eine dem Vermieter wegen dieſer

vorzeitigen Aufhebung zuzubilligende Entſchädigungsforderung

kein Raum bleibt. So auch bezüglich der ähnlich lautenden
Beſtimmung des § 1 der oben ecitierten Verordnung vom
22. Juni 1811 die

UCsLU zu Rostock in Buch ka und

Mit demselben Recht läßt ſich andererseits für die Ansicht
Wilmowskis, daß wenn auch das Kündigungsrecht des

§ 17 Hf. 1 der Konkursordnung in erſter Linie zu Gunsten
des Vermieters ſtatuiert wurde, der letztere damit nicht voll-
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ständig abgethan sein sollte, geltend machen, daß eben in dem
Gesetze die Abkürzung des Mietsverhältniſſes ohne Entschädigung
nicht vorgeschrieben worden iſt. Bei dieſer Sachlage müssen
die Motive, denen ſich, wie wir gesehen haben, Wilmowski
anschließt, den Ausſchlag geben, für das Gebiet des fran-
zöſiſchen Rechts hat ſich das Reichsgericht

ü bergl;;Euiltbeitungete Band.. 7 S. 19 bis 21, Band 11
: w Ir

für die Motive erklärt, ebenſo wird auch hinſichtlich des
gemeinen Rechts zu entscheiden sein,

vergl. auch v. Amsberg a. a. O. S. 1002, Peterſen-
Llsirherteér a. a. D. S. 76 Note 1, Endemann a. a. O:

III. Der Gemeinſchuldner ist Vermieter.

1. Fortſettung des Mietsverhältniſſes nach der Konkurseröffnung.

§ 19.

Ist der Gemeinschuldner Vermieter, so tritt ebenfalls mit
der Konkurseröffnung die Regel der Nichterfüllung oder Auf-
hebung nicht in Kraft. Der Konkursverwalter iſt verpflichtet,
ebenſo wie vor der Konkurseröffnung der Gemeinſchuldner, dem
Mieter den Gebrauch und die Nutzung der vermieteten Sache
zu gewähren und an sich, wie jeder andere Vermieter nicht
berechtigt, dem Mieter vor Ablauf der kontraktsmäßigen Miets-
zeit die Sache abzunehmen,

vergl. Dernburg § 111 zu Note 29, 30,

der Mieter muß fortan den Mietzins an den Konkursverwalter
entrichten

< vergl. Motive S. 80, 81.

Streitig ist, ob der Mieter auch dann den Mietzins an den
Konkursverwalter zu zahlen verpflichtet iſt, wenn der Gemein-
ſchuldner vor der Konkurseröffnung eine Ceſſion der künftig
fällig werdenden Mietzinsen vorgenommen hat. Wenn in
solchem Falle die Voraussetzungen der Anfechtbarkeit nach den
Vorschriften der ZZ 22 bis 30 der Konkursordnung nicht vor-

liegen, iſt meines Ermeſſens die aus der Cesſsion hergeleitete
Einrede des Mieters für wirkſam zu erachten aus den oben von
mir ausgeführten Gründen. So auch

Wilmowski Note 7 zu § 17 S.101.

Gegenteiliger Ansicht ist das Reichsgericht in
Entscheidungen Band 6 S. 109, vergl. auch Petersen-

Kleinfeller a. a. D. S. 74 zu Note 5; Endemann a.a. O.
S 175 zu Note 52 (ohne Begründung).
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(Die zweite Justanz hatte meines Ermeſſens mit Recht die

Gründe der erſten Instanz, welche den Mieter trotz der Ceſſion

zur Hahlung der Mietzinſen an den Konkursverwalter für

verpflichtet hielt, weil der Konkursverwalter und nicht der Ge-

meinſchuldner für die Zeit nach der Konkurseröffnung die Miet-

nutzung den Mietern gewähre und folgeweise auch für dieſe

Zeit die Mietzinſen zur Konkursmasse zu fordern habe, pp. für

rechtsirrtümlich erklärt, jedoch der Klage aus dem Grunde statt-

gegeben, weil die Ceſſion in dem vorliegenden Falle der An-

sechtung aus § 23 der Konkursordnung unterlag. Das Reichs-

gericht wiederum hielt im wesentlichen an den Gründen der

erſten Jnſtanz fest.)

2. Die Veräußerung wirkt wie eine Zwangsverſteigerung.

Der Konkursverwalter iſt ebenſo wie jeder andere Ver-

mieter berechtigt, die Sache zu veräußern. Während nach

römischem Recht im Falle der Veräußerung des Mietsobjektes

der Mieter von dem neuen Erwerber ohne weiteres exmittiert

werden konnte, iſt die heutige + faſt allgemeine ~ Praxis

dem Mieter insofern günstiger, als der letztere auch dem Er-

werber gegenüber ein Recht auf die Einhaltung der ortsüblichen

Kündigungsfriſten hat und eventuell eine angemessene Zeit zur

Räumung beanspruchen kann,
vergl. Dern b urg a. a. O. Note 29, 30.

Die Konkursordnung bringt für den Fall einer Veräußerung

von Mietsobjekten durch den Konkursverwalter keine poſitiven

Vorschriften, sondern bestimmt im § 17 ff. 2 nur, daß „eine

freiwillige Veräußerung durch den Konkursverwalter auf die

Zulässigkeit der Kündigung, ſowie auf die Dauer des Vertrages

wie eine Zwangsversſteigerung wirken soll."

Für die Veräußerung beweglicher Sachen wird die ange-

deutete Praxis des gemeinen Rechts auch weiterhin zur Anwen-

dung kommen, da besondere Vorschriften über die Wirkung

einer Zwangsversſteigerung ſolcher Sachen auf die betreffs der-

selben beſtehenden Mietsverhältniſſe nicht exiſtiren. Dagegen

enthält bezüglich der Wirkungen der Zwangsversſteigerung eines

Grundstücks auf deſſen Pacht: und Mietverhältniſſe die Mecklen-

. burgiſche Verordnung betr. die Zwangsvollſtreckung in das un-

bewegliche Vermögen wegen Geldforderungen vom 24. Mai

1879 in den g§ 31 bis 33 besondere Beſtimmungen, welche

hier noch einer näheren Betrachtung unterzogen werden müssen.
4
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Wie das Konkursverfahren mit der Konkurseröffnung, so
beginnt das Zwangsvollstrecktungsverfahren nach der citierten
mecklenburgiſchen Verordnung mit dem Beſchluſſe der Beſchlag-
nahme zum Zwecke der Zwangsversſteigerung oder zum Zwecke
der Zwangsverwaltung, je nachdem das Zwangsvollſtreckungs-
verfahren durch Hwangsversſteigerumg oder durch Zwangsver-
waltung zu erfolgen hat. Objekt der Beschlagnahme zum
Zwecke der Zwangsverſteigerung ~ die Beschlagnahme zum
Zwecke der Zwangsverwaltung kommt für uns weiter nicht in
Betracht – iſt die sogenannte Jmmobiliarmasse, alſo das be-
treffende Grundstück nebſt denjenigen Gegenständen, welche nach
dem geltenden Rechte zu der Jmmobiliarmasse deſſelben zu
rechnen ſind, vergl. § 3 der Verordnung. Zu dieſen Gegen-
ständen gehören nach mecklenburgiſchem Recht, vergl. betreffs
der Landgüter im Sinne der Rev. Ritterſchaftl. Hypothekenord-
nung der Höfe uud Gehöfte von mindestens 37'/2 Scheffeln
mit Hypothekenbuch oder Stadtbuch

§ 1 Zzff. 5, § 5 und § 7 der Verordnung zur Ergänzung
der Hypothekengeseßgebung vom 3. Mai 1879 ,;

ferner für die übrigen Grundstücke
v. Meibom Hypothekenrecht S. 192, Entscheidung des

O.-A.-G. zu Rostock vom 23. Juli 1859 in der Sammlung von
Entscheidungen in Rostocker Rechtsfälen Band 4 S. ss;
S eu ff ert s Archiv Band 30 S. 187;

auch die nach bewirkter Beschlagnahme fällig werdenden Pacht-
und Mietzinsen, welche von dieſem Zeitpunkt an

z§erat §§ 27 bis 30, § 34 der Verordnung vom 24. Mai

nicht mehr an den Schuldner, sondern an den Sequeſter bezw.
an das Veollstreckungsgericht zu entrichten sind, ſodaß das
Mietverhältnis einstweilen zu Gunsten der bei der Zwangs-
versteigerung beteiligten Gläubiger unverändert bestehen bleibt.
Ueber die Dauer desselben enthielt der Entwurf der Verordnung
betr. die Zwangsvollstrectung in das unbewegliche Vermögen

<rog.Äh esttz1u>Ust
Zustelling der t:.Mlutzieut von der uus.rtl. an den
Mieter das Mietsverhältnis kraft Gesſeßes als aufgekündigt
gelten solle; auf Antrag der Stände ist aber der Eintritt der
Aufkündigung in einen ſpäteren Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt
der Zustellung der Benachrichtigung von der Erteilung des
Zuſchlages verlegt worden, vergl. § 31 der Verordnung. Die.
Friſten für den Ablauf der Pachtverträge sind in dem § 32
geregelt und zwar werden ad 1 die Pachtverträge über Land-
güter, Erbpachthöfe, Erbpachtſtellen und Büdnereien, ad 2 die
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Mietverträge über Wohnungs- und andere Räume und ad 3
die anderen Pacht- und Mietverträge berückſichtigt, deren Be-
endigung infolge der Aufkündigung, falls nicht die Pacht- oder
Mietperiode bereits in einem früheren Heitpunkte abgelaufen
war, ad 1 ein Jahr nach dem auf den vorher erwähnten
Zeitpunkt folgenden erſten Johannistermine, ad 2 in dem
zweiten auf den genannten Zeitpunkt folgenden gewöhnlichen
Umzugstermine (vergl. für die auf Stadtgebiet d. h. innerhalb
der Städte, Vorstädte und städtiſchen Feldmarken belegenen
Mietswohnungen § 2 der Verordnung betr. Aufkündigungs-
und Räumungszeit für Mietswohnungen in den Städten vom

25. Mai 1881), und ad 3 ein Jahr nach Beendigung des zu
jenem Zeitpunkte laufenden Kontraktsjahres erfolgt. Eine in
dem Pacht- bezw. Mietvertrage unter Abänderung des Gesetzes
bedungene längere Kündigungsfriſt darf nicht maßgebend sein.
Im Gegensatz zu der Vorschrift der mehrfach citierten Ver-

ordnung vom 22. Juni 1811, vergl. die Ansführungen im

§ 18 und die dortigen Citate, beſtimmt der § 38 der Ver-
ordnung vom 24. Mai 1879 für den Fall der Beendigung des
Pacht- oder Mietvertrages vor der vereinbarten Pacht- oder
Mietzeit eine Haftung des Schuldners dem Pächter oder Mieter
gegenüber auf das Intereſſe. Wenn, so heißt es in den

Motiven zu jenem Geseßze S. 34, 35, die Aufkündigung kraft

Gesetzes lediglich zu dem Zwecke erfolgt, um den Realgläubigern

und den die HZwangsversſteigerung betreibenden persönlichen

Gläubigern die Verwertung des Grundstücks zu ermöglichen

bezw. zu erleichtern, ſo dürfte es an einem durchschlagenden
Motive mangeln, dem Pächter oder Mieter einen Anspruch

gegen den Schuldner auf das Interesse zu versagen. Es dürfte

vielmehr der Billigkeit entſprechen, im Anschluß an das

Preußiſche Recht dem Pächter öder Mieter einen Anspruch auf
das Intereſſe gegen den Verpächter oder Vermieter bezw. im

Falle des Konkurſes derſelben eine Konkursforderung einzu-

räumen, in gleicher Weiſe wie in dem Falle, wenn ihnen der

Besitz der gepachteten oder gemieteten Sache von einem Besser-
berechtigten genommen ~ evinziert -~ wird. Zu demselben

Reſultate sind wir auch oben im § 18 bezüglich des Falles,

wenn der Gemeinschuldner gemietet hat und durch die Kün-

digung des Konkursverwalters das Mietsverhältnis vor der im
Vertrage bestimmten Zeit aufgelöſt wird, gelangt, indem wir
dort im Anschluß an die Ansicht Wilmowskis dem Vermieter

einen als Konkursforderung geltend zu machenden Entschädigungs-
anspruch zugebilligt haben.
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Die eben besprochenen Vorschriften der Verordnung vom

24. Mai 1879 haben in Beihalt des § 17 sf. 2 der Konkurs-

ordnung, wie bereits hervorgehoben iſt, auch für den Fall zur

entsprechenden Anwendung zu kommen, wenn der Konkurs-

verwalter eine von dem Gemeinſchuldner vermietete unbewegliche

Sache freiwillig! + aus freier Hand (vergl. betreffs der

Genehmigung des Gläubigerausſchuſſes bezw. der Gläubiger-

versammlung § 122 Zff. 1 der Konkursordnung) veräußert. In

Beihalt des

§

31 der Verordnung hat der Konkursverwalter

den Mieter von der geſchehenen freiwilligen Veräußerung zu

benachrichtigen, und wird mit der Zuſtellung dieſer Benachrich-

tigung die Aufkündigung des betreffenden Mietsvertrages als

bewirkt anzuſehen sein. Was die Folgen der Aufkündigung

anlangt, so wird die Beendigung des Mietsverhältnisses in

Gemäßheit des § 32 der Verordnung einzutreten haben, und

wird es dann dem Mieter freiſtehen, die ihm für den Fall der

Beendigung des Mietsverhältniſsſes vor der vertragsmäßigen

Zeit nach § 33 zuſtehende Interesſſeforderung gemäß § 21 der

Konkursordnung
vergl. Fitting a. a. O. Note 28 zu § 6; Wilmowski

a. a. O. Note 8 zu § 17

als Konkursforderung geltend zu machen.
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